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1 Auftrag zur Evaluation der Transparenzvereinbarung 

1.1 Gesamtzusammenhang 

Die Vereinbarungspartner nach § 115 Abs. 1a SGB XI haben Transparenzvereinbarungen 

für die stationäre Pflege (PTVS) vom 17.12.2008 und für die ambulante Pflege (PTVA) vom 

29.01.2009 getroffen. Die Transparenzvereinbarungen sind in die Qualitäts-

Prüfungsrichtlinien (QPR) eingearbeitet worden. Die MDK führen seit dem 01.07.2009 Prü-

fungen auf der Grundlage dieser QPR in stationären Pflegeeinrichtungen durch. Im Oktober 

2009 wurde auf der Grundlage der neuen QPR mit den Prüfungen in ambulanten Pflege-

diensten begonnen. Mit diesen Prüfungen werden die für die Veröffentlichung von Prüfer-

gebnissen nach § 115 Abs. 1a SGB XI erforderlichen Daten erhoben. 

 

Zwischen den Vereinbarungspartnern nach § 115 Abs. 1a SGB XI ist eine Evaluation der 

Transparenzvereinbarungen als Modellprojekt nach § 8 Abs. 3 SGB XI vereinbart worden. 

Die Evaluation soll spätestens bis September 2010 abgeschlossen sein, damit deren Ergeb-

nisse noch in das Modellprojekt ĂEntwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurtei-

lung der Ergebnisqualitªt in der stationªren Altenhilfeñ einflieÇen kºnnen, das im November 

2010 abgeschlossen werden soll. 

 

Für die Evaluation der Transparenzvereinbarungen sind folgende drei Schritte vorgesehen: 

 

¶ Evaluation des Layouts im Hinblick auf Verständlichkeit und Design  
 

¶ Durchführung eines Workshops  
o zur Diskussion der Transparenzvereinbarungen  
o zur Identifikation von Optimierungspotenzial  
o unter Berücksichtigung u.a. von Ergebnissen aus MDK-Qualitätsprüfungen  

 

¶ Wissenschaftliche Auswertung  
o der Ergebnisse aus der Evaluation des Layouts 
o der Ergebnisse des Workshops 
o der Erfahrungen des Kümmerers 
o der Ergebnisse aus MDK-Qualitätsprüfungen. 

 

Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Auswertungen soll der eingesetzte Beirat zur Eva-

luation Empfehlungen abgeben. 

 

1.2 Auftrag an den MDS 

Vor diesem Hintergrund ist der MDS vom GKV-Spitzenverband am 24.07.2009 mit der 

Durchführung einer quantitativen und qualitativen Auswertung von Daten und Berichten be-
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auftragt worden. Ziel ist es, kurz- und mittelfristig erforderlichen Anpassungsbedarf zu den 

Transparenzvereinbarungen für die ambulante und stationäre Pflege zu identifizieren. Die 

Daten und Schlussfolgerungen dienen als Grundlage für das dreistufige Modellprojekt des 

GKV-Spitzenverbandes nach § 8 SGB XI zur Evaluierung der Transparenzvereinbarungen. 

Sie werden in den am 22.02.2010 geplanten Workshop des GKV-Spitzenverbandes eigen-

speist. 

 

1.2.1 Quantitative Auswertung 

Im Rahmen der quantitativen Auswertung standen die drei folgenden zentralen Fragestellun-

gen im Vordergrund: 

 

1. Wie verteilen sich die Noten sowohl auf Ebene der Kriterien als auch auf Ebene der 
einzelnen Qualitätsbereiche sowie auf Ebene der Gesamtbewertung?  

2. In welchem Verhältnis stehen ausgewählte personenbezogene Kriterien zur Bewer-
tung des entsprechenden Bereichs und zur Gesamtbewertung? Lassen sich dabei 
einzelne im Vergleich als Ăschlechtñ bewertete Kriterien isolieren, die mit einer ver-
gleichsweise Ăgutenñ Bewertung auf der entsprechenden Bereichsebene und/oder ei-
ner Ăgutenñ Gesamtbewertung einhergehen? 

3. Treten schlechte Prüfergebnisse bei personenbezogenen Kriterien eher vereinzelt 
oder bei eher mehreren Kriterien gleichzeitig auf? 

 

Hierzu wurden während laufender Datenerhebung insgesamt drei Zwischenberichte erstellt: 

 

1. Zwischenbericht - Stationär (Berichtszeitraum bis September 2009) (Mitte 12.2009) 
2. Zwischenbericht als Tabellenwerk - Ambulant (Berichtszeitraum Oktober 2009) (Ende 

12.2009) 
3. Zwischenbericht - Ambulant (Berichtszeitraum bis November 2009) (Ende 01.2010) 
 

Die Zwischenberichte wurden jeweils mit dem Projektteam "Evaluation" der SEG 2 abge-

stimmt und sind Grundlage des vorliegenden Abschlussberichts.  

 

Die Auswertungsroutinen zur Beantwortung der Fragestellungen wurden bereits im Vorfeld 

der Datenerhebung und ïsichtung mit dem GKV-Spitzenverband abgestimmt und sind 

Grundlage der in den Anlagen 1 (stationäre Pflege) und 2 (ambulante Pflege) enthaltenen 

Tabellen und Abbildungen. Nach Dateneingang und während laufender Datenauswertung 

wurden die Fragestellungen weiter spezifiziert. Tabellen und Abbildungen zu weiterführen-

den Auswertungen sind direkt in den vorliegenden Abschlussberichts aufgenommen worden. 

 

1.2.2 Qualitative Auswertung 

Ergänzend zu den quantitativen Auswertungen sollten jeweils solche Transparenz- und Prüf-

berichte einschließlich der Erhebungsbögen aus MDK-Prüfungen in anonymisierter Form 

einer qualitativen Analyse unterzogen werden, bei denen nach Einschätzung der Prüfer die 

Gesamt-, Bereichs- oder Kriteriennoten nicht nachvollziehbar waren. Die Ursachen für die 

abweichenden Einschätzungen sollten von den Prüfern jeweils kurz beschrieben werden. 
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Um den Schreibaufwand für die Prüfer dabei so gering wie möglich zu halten, wurde den 

Prüfern gesondert für die ambulante und die stationªre Pflege ein sogenanntes ĂDiskrepanz-

Formularñ zur Verf¿gung gestellt, in dem die erforderlichen Angaben gemacht werden konn-

ten. Die MDK-Gemeinschaft war aufgefordert, bis zum 20.11.2009 entsprechende Prüfbe-

richte zur Verfügung zu stellen. Bei den eingereichten Prüfberichten handelt es sich um 

exemplarische Fallbeispiele, sie bilden nicht die Gesamtmenge der Prüfergebnisse, die aus 

Sicht der Prüfer widersprüchlich waren. 

 

Bei der qualitativen Auswertung sollte Diskrepanzen zwischen 

 

- Prüfberichten und Transparenzberichten 
- Einschätzungen der Prüfer zur Qualität der Pflege und der Noten anhand der 

Transparenzvereinbarungen 
 

nachgegangen werden. Die qualitative Analyse ist durch das Projektteam ĂEvaluationñ der 

SEG 2 durchgeführt worden. 

 

1.2.3 Abschlussbericht einschließlich Empfehlungen 

Der vorliegende Abschlussbericht wurde unter Einbeziehung der quantitativen sowie der 

qualitativen Auswertungen vom MDS und dem Projektteam ĂEvaluationñ der SEG 2 erstellt. 

Dieser Bericht enthält neben den Ergebnissen Empfehlungen für die Anpassung der 

Pflegetransparenzvereinbarungen für die stationäre und ambulante Pflege mit der Festle-

gung von Prioritäten.  

 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der ambulanten 

und der stationären Pflege um Versorgungssegmente handelt, die sich in zentralen Merkma-

len deutlich voneinander unterscheiden. In der stationären Pflegen besteht ein umfassender 

Versorgungsauftrag (Grund- und Behandlungspflege, soziale Betreuung, Unterkunft und 

Verpflegung), wobei pflegebedingte Aufwendungen, soziale Betreuung und in der Regel 

auch die Leistungen der Behandlungspflege im Rahmen pauschaler pflegestufenabhängiger 

Leistungsbeträge von der sozialen Pflegeversicherung übernommen werden, während die 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung von den Versicherten selber zu tragen sind. Die Un-

terstützung des individuellen sozialen Netzes steht in der stationären Versorgung eher im 

Hintergrund. Die Qualitätsanforderungen an Pflegeeinrichtungen in der stationären Pflege 

ergeben sich insbesondere aus dem bundesweit geltenden SGB XI sowie den Qualitätsver-

einbarungen nach § 113 SGB XI unmittelbar für die Pflegeeinrichtungen. Dagegen werden in 

der ambulanten Pflege einzelne Leistungen zur Grundpflege und zur hauswirtschaftlichen 

Versorgung als Sachleistung bis zu einem pflegestufenabhängigen Gesamtwert von der so-

zialen Pflegeversicherung übernommen. Diese Leistungen unterstützen bzw. ergänzen oft 

Hilfen aus dem individuellen sozialen Netz, die in vielen Fällen zur Aufrechterhaltung des 

Lebens in der eigenen Wohnung unverzichtbar sind. Darüber hinaus werden Leistungen der 

Behandlungspflege in der häuslichen Versorgung bei Bedarf gesondert als Leistung der ge-

setzlichen Krankenversicherung erbracht, wenn diese durch einen Vertragsarzt verordnet 

und durch die Krankenkasse genehmigt worden sind. Die Qualitätsanforderungen an Pflege-
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einrichtungen in der ambulanten Pflege ergeben sich einerseits aus dem bundesweit gelten-

den SGB XI sowie den Qualitätsvereinbarungen nach § 113 SGB XI unmittelbar für die Pfle-

gedienste, dagegen sind Qualitätsanforderungen für die Behandlungspflege nicht einheitlich 

geregelt sondern richten sich nach den Verträgen zwischen den Leistungserbringern und 

den Krankenkassen. Aus diesen Gründen sind für die ambulante und die stationäre Pflege 

notwendigerweise gesonderter Transparenzvereinbarungen getroffen worden. Ein Vergleich 

der Notenverteilung sowie der Transparenzvereinbarungen für die ambulante und die statio-

näre Pflege ist nicht möglich. 

2 Quantitative Analyse 

2.1 Datengrundlage  

Grundlage der Auswertung sind die Datensätze zur Transparenz der MDK für die stationäre 

und die ambulante Pflege. Vereinbarungsgemäß sind in diesen Bericht die Daten der Monate 

August und September (stationär) sowie Oktober und November (ambulant) 2009 einbezo-

gen worden.  

 

Für die stationäre Pflege wurden von allen MDK Daten an den MDS zur weiteren Auswer-

tung geliefert. Aus technischen Gründen konnten die Daten aus den MDK Rheinland-Pfalz 

und Niedersachsen nicht in die Auswertung einbezogen werden. Daten zu den Prüfungen in 

der ambulanten Pflege haben die folgenden MDK geliefert: MDK Bayern, MDK Berlin-

Brandenburg, MDK Hessen, MDK Mecklenburg Vorpommern, MDK Sachsen-Anhalt, MDK 

Westfalen-Lippe, MDK Nordrhein, MDK Thüringen, MDK Sachsen und MDK Rheinland-

Pfalz. Der MDK Baden-Württemberg hat erst im Januar 2010 mit der Prüfung ambulanter 

Dienste begonnen. Aus technischen Gründen konnten in die Auswertung der ambulanten 

Prüfungen nur die Daten des MDK Bayern, des MDK Berlin-Brandenburg, des MDK Hessen, 

des MDK Mecklenburg- Vorpommern, des MDK Sachsen-Anhalt, des MDK Westfalen-Lippe, 

des MDK Nordrhein und des MDK Thüringen einbezogen werden. 

 

In die Datenanalyse sind nur vollständige Datensätze eingeflossen, d.h. Datensätze die An-

gaben zu den Noten auf Ebene der Kriterien, der Bereiche und des rechnerischen Gesamt-

ergebnisses gemäß des Datenkranzes zur Transparenzvereinbarung enthielten. Insgesamt 

sind das für die stationäre Pflege 928 Fälle (Stand: 11.12.2009). Ausgehend von einer 

Grundgesamtheit von ca. 11.000 zugelassenen stationären Pflegeeinrichtungen konnten 

damit Ergebnisse zur Transparenz für ca. 9 Prozent aller zugelassenen stationären Pflege-

einrichtungen in die Auswertungen einbezogen werden. Es sind alle zur Verfügung stehen-

den und verarbeitbaren Daten aus den Berichtszeiträumen einbezogen worden, eine Selek-

tion nach Prüfarten hat nicht stattgefunden. Die Daten umfassen mit Ausnahme der Länder 

Niedersachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz Daten aus allen Bundesländern, so dass alle 

Regionen Deutschlands (Norden, Süden, Osten, Westen) in die Auswertungen einbezogen 

werden konnten.  
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Bei der Umsetzung der Transparenzvereinbarungen wurde in den MDK zunächst Priorität 

auf die stationäre Pflege gelegt. Aus diesem Grund liegt bislang nur eine vergleichsweise 

geringe Fallzahl ambulanter Prüfungen vor. Grundlage der Auswertungen ambulanter Prü-

fungen sind insgesamt 231 Datensätze (Stand: 25.01.2010). Ausgehend von ca. 11.5001 

zugelassenen ambulanten Pflegediensten konnten damit die Ergebnisse zur Transparenz für 

2 Prozent aller zugelassenen ambulanten Dienste berücksichtigt werden. Es sind alle zur 

Verfügung stehenden und verarbeitbaren Daten aus den Berichtszeiträumen einbezogen 

worden, eine Selektion nach Prüfarten hat nicht stattgefunden. Die Daten umfassen Daten 

aus den Bundesländern, Bayern, Berlin-Brandenburg, Hessen, Mecklenburg- Vorpommern, 

Sachsen-Anhalt, Westfalen-Lippe, Nordrhein und Thüringen so dass alle Regionen Deutsch-

lands (Norden, Süden, Osten, Westen) in die Auswertungen einbezogen werden konnten.  

 

2.2 Quantitative Analyse für die stationäre Pflege 

2.2.1 Verteilung der Noten auf Bereichsebene, Verteilung des rechnerischen Ge-

samtergebnisses (Fragestellung 1) 

Die MDK haben gemäß der Transparenzvereinbarung auf der Grundlage der durchgeführten 

Prüfungen Angaben zu den Noten auf Ebene der Kriterien, Bereiche und des Gesamtergeb-

nisses gemacht. Die Noten der einzelnen Kriterien und Qualitätsbereiche sowie die Note der 

Gesamtbewertung wurden im Rahmen der Datenanalyse den f¿nf Kategorien Ăsehr gutñ (1,0-

1,4), Ăgutñ (1,5-2,4), Ăbefriedigendñ (2,5-3,4), Ăausreichendñ (3,5-4,4) und Ămangelhaftñ (4,5-

5,0) zugeordnet. Auf dieser Grundlage wurden sowohl auf Bereichsebene als auch auf Ebe-

ne der Kriterien Häufigkeitsauszählungen für die einzelnen Kategorien vorgenommen. Für 

die Noten-Rohwerte wurde darüber hinaus eine Deskription der entsprechenden Verteilun-

gen vorgenommen (Minimum, Maximum, Mittelwert, Median, Perzentile). Zur besseren Les-

barkeit sind die Verteilungen in der nachstehenden Abbildung 1 nochmals graphisch darge-

stellt.  

 

Die Auswertung ergibt folgendes Bild: Bis auf die Qualitätsbereiche 4 ĂWohnen, Verpflegung, 

Hauswirtschaft und Hygieneñ und 5 ĂBefragung der Bewohnerñ verteilen sich die Noten der 

Qualitätsbereiche über das gesamte mögliche Spektrum. Im Qualitätsbereich 5 schnitten die 

Einrichtungen im Vergleich zu den übrigen Qualitätsbereichen deutlich besser ab. Nahezu 

100 Prozent der Einrichtungen erhielten bei der Zufriedenheitsbefragung die Note gut oder 

sehr gut. Die Note ausreichend oder mangelhaft kam im Qualitätsbereich 5 nicht vor, die 

Note Ăbefriedigendñ nur in 0,4 Prozent der Fälle. Auch beim Qualitätsbereich 4 konzentrieren 

sich die Ergebnisse anders als in den Qualitätsbereichen 1 ï 3 mit 90 Prozent auf die Noten 

sehr gut und gut. 

 

                                                
1
 Quelle: Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes 2007 
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67,3 Prozent der Einrichtungen haben das Gesamtergebnis gut oder sehr gut erhalten. 10,0 

Prozent der geprüften Einrichtungen haben das Gesamtergebnis ausreichend oder mangel-

haft erhalten. Die Note mangelhaft wird auf Ebene der Gesamtbewertung nur in wenigen 

Einzelfällen vergeben (1,6 Prozent).  

 

Die Qualitªtsbereiche 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ, 2 ĂUmgang mit demenzkran-

ken Bewohnernñ und 3 ĂSoziale Betreuung und Alltagsgestaltungñ sind zentrale Qualitªtsbe-

reiche, da diese hauptsächlich durch bewohnerbezogene Kriterien gebildet werden (Quali-

tätsbereich 1, z.T. Qualitätsbereich 2) und konkrete Informationen zur Versorgungsqualität 

(Qualitätsbereich 1 und Qualitätsbereich 2) liefern oder das Leistungsangebot (Qualitätsbe-

reich 3) bewerten. In diesen zentralen Qualitätsbereichen lag das Bereichsergebnis in ca. 

16,9 Prozent für Qualitätsbereich 1, für Qualitätsbereich 2 bei 20,7 Prozent und für Quali-

tätsbereich 3 bei 11,6 Prozent der Einrichtungen bei ausreichend oder mangelhaft. Mangel-

haft war das Bereichsergebnis bei diesen Qualitätsbereichen in 9,1 Prozent (für Qualitätsbe-

reich 2) bis 4,3 Prozent (für Qualitätsbereich 1) der Einrichtungen. Die Note befriedigend 

erhalten sowohl in der Gesamtnote als auch in den zentralen Qualitätsbereichen Q1 ï 3 18,0 

(Qualitätsbereich 2) ï 27,4 (Qualitätsbereich 1) Prozent der geprüften Heime. 90,1 Prozent 

der Einrichtungen erhalten im Qualitätsbereich 4 ĂWohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und 

Hygieneñ die Note gut oder sehr gut. Tabelle 2a (Anlage 1) gibt Auskunft über die deskriptive 

Statistik der Bewertung auf Bereichsebene und der Gesamtbewertung. Im Vergleich schnei-

det der Qualitätsbereich 1 mit einer mittleren Bewertung von M=2,38 am schlechtesten ab.  

 

 

Abbildung 1: Verteilung der Noten für die stationäre Pflege (in Prozent) 
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2.2.2 Vergleich der Bewertungen auf Bereichsebene mit der Gesamtbewertung  

Die in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Verteilungen der Bereichs- und Gesamtergebnisse für die 

stationäre Pflege haben gezeigt, dass 4,3 ï 9,1 Prozent aller geprüften Einrichtungen in den 

zentralen Qualitätsbereichen 1 ï 3 eine mangelhafte Bewertung erhalten haben, aber nur 1,6 

Prozent aller Einrichtungen im rechnerischen Gesamtergebnis mit einer Note mangelhaft 

abgeschnitten haben. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass schlechte Ergebnisse eines 

Bereiches durch gute Ergebnisse in einem anderen Bereich ausgeglichen werden können. 

Um diesen Sachverhalt näher zu analysieren werden im Folgenden die Bereichsnoten mit 

dem rechnerischen Gesamtergebnisses für die stationäre Pflege verglichen.  

 

In den Abbildungen 1.c der Anlage 1 sind die Verteilungen der einzelnen Qualitätsbereiche 

der Verteilung der Gesamtbewertung gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass die Verteilung 

des Qualitätsbereiches 1 ĂPflegerische und medizinische Versorgungñ nahezu der Verteilung 

der Gesamtbewertung entspricht. Obwohl einige der personenbezogenen Kriterien des Qua-

litätsbereichs 1 nicht in jeder Prüfung zutreffen, ist davon auszugehen, dass der Qualitätsbe-

reich 1 aufgrund der Anzahl relevanter Kriterien einen deutlichen Einfluss auf die Gesamt-

bewertung hat. Lediglich fünf der insgesamt 35 Kriterien des Qualitätsbereichs 1 trafen in nur 

ca. der Hälfte aller durchgeführten Prüfungen zu: T5 ĂKompressionsstr¿mpfeñ (59,0 Prozent), 

T8 ĂOrt / Zeitpunkt chronische Wundeñ (52,9 Prozent), T9 ĂWunddokumentationñ (52,4 Pro-

zent) T10 ĂWundbehandlungñ (52,5 Prozent), T11 ĂWundbehandlung angepasstñ (50,7 Pro-

zent), T19 ĂGeschmackssinn angeregt bei Ernährungssondeñ (35,6 Prozent) (vgl. Tabelle 6a 

in Anlage 1). Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass im Mittel 30 Kriterien in die Bewertung des 

Qualitätsbereich 1 einbezogen werden konnten. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse 

bestätigen, dass zwischen dem Qualitätsbereich 1 und dem rechnerischen Gesamtergebnis 

der stärkste Zusammenhang besteht (r=.908). 

 

Tabelle 1: Statistische Kennwerte Zusammenhang Bereichsergebnisse und rechnerisches  

Gesamtergebnis ï stationäre Pflege 

 Qualitätsbereich 1 

(35) 

Qualitätsbereich 2 

(10) 

Qualitätsbereich 3 

(10) 

Qualitätsbereich 4 

(10) 

Korrelationskoeffizient 
(Bereich ï Gesamtbewer-

tung) 

.908** .797** .743** .643** 

Anzahl einbezogener 
Items im Durchschnitt 

30,4 9,9 9,6 9,9 

Minimum Anzahl einbe-
zog. Items 

14 9 1 7 

Maximum Anzahl einbe-
zog. Items 

35 10 10 10 

**Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant 
 

 

Um den Zusammenhang zwischen den Bewertungen auf Bereichsebene und der Gesamt-

ebene noch näher zu verdeutlichen, wurden die geprüften Einrichtungen anhand ihrer Ge-
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samtbewertung zwei Subgruppen zugeordnet (Ăguteñ = Note <= 2,4 vs. Ăschlechteñ = Note >= 

3,5 Gesamtbewertung). Für beide Subgruppen wurden sodann die Verteilungen der Noten 

auf Ebene der Bereiche berechnet. Die Ergebnisse sind den Tabellen 4a.1 und 4a.2 der An-

lage 1 zu entnehmen. Es zeigt sich, dass der größte Anteil von Einrichtungen mit einer Ge-

samtbewertung von 2,4 oder besser (n=625) auch Ăsehr gutñ bis Ăgutñ auf Ebene der Quali-

tätsbereiche abschneidet. Es erhielten nur 6 der insgesamt 625 Einrichtungen eine Bewer-

tung von Ăausreichendñ im Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ; 25 Ein-

richtungen im Qualitätsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Bewohnernñ. Ebenfalls 6 Ein-

richtungen wurden im Qualitätsbereich 3 ĂSoziale Betreuung und Alltagsgestaltungñ mit Ăaus-

reichendñ bewertet. Jeweils 3 Einrichtungen mit einer guten Gesamtbewertung haben in den 

Qualitätsbereichen 2 und 3 eine mangelhafte Bewertung erhalten.  

 

Den Tabellen 4a.2 der Anlage 1 ist zu entnehmen, dass Einrichtungen, denen eine Gesamt-

bewertung von 3,5 und schlechter zugewiesen wurde (n=93), auch in den zentralen Quali-

tätsbereichen vergleichsweise schlecht abgeschnitten haben. Von Interesse ist darüber hin-

aus die Frage, ob es Einrichtungen gibt, die in den einzelnen Qualitätsbereichen eine ausrei-

chende oder mangelhafte Bewertung erhalten haben, in der Gesamtbetrachtung jedoch gut 

oder sehr gut abgeschnitten haben. Diese Fragestellung soll anhand der nachfolgenden 

Kreuztabellen beantwortet werden.  

 

Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass es keinen Fall gibt, in dem eine mangelhafte Bewertung 

der einzelnen Qualitätsbereiche mit einer sehr guten Gesamtbewertung einhergeht. Es las-

sen sich jedoch 6 Fälle für den Qualitätsbereich 1ĂPflege und medizinische Versorgungñ, 25 

Fälle für den Qualitätsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Bewohnernñ, 7 Fälle für den 

Qualitätsbereich 3 ĂSoziale Betreuung und Alltagsgestaltungñ und 1 Fall für den Qualitätsbe-

reich 4 ĂWohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygieneñ identifizieren, die auf Ebene der 

Bereichsbewertung zwar ausreichend abgeschnitten haben, insgesamt aber die Note gut 

erhalten haben. 

 

Tabelle 2: Kreuztabelle Bewertung Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ 

und Gesamtbewertung ï stationäre Pflege 

 Gesamtbewertung 

 
Bewertung Qualitätsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ 

 

  sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Gesamt 

sehr gut 214 83 0 0 0 297 

gut 22 182 118 6 0 328 

befriedigend 0 14 128 61 7 210 

ausreichend 0 1 8 49 20 78 

mangelhaft 1 0 0 1 13 15 

 insgesamt 237 280 254 117 40 928 
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Tabelle 3: Kreuztabelle Bewertung Qualitätsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Bewoh-

nernñ und Gesamtbewertung ï stationäre Pflege 

 Gesamtbewertung 

 
Bewertung Qualitätsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Bewohnernñ 

 

  sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Gesamt 

sehr gut 256 39 2 0 0 297 

gut 105 117 78 25 3 328 

befriedigend 11 36 74 55 34 210 

ausreichend 2 3 11 26 36 78 

mangelhaft 0 0 2 2 11 15 

 insgesamt 374 195 167 108 84 928 

 

 

Tabelle4: Kreuztabelle Bewertung Qualitätsbereich 3 ĂSoziale Betreuung und Alltagsgestal-

tungñ und Gesamtbewertung ï stationäre Pflege 

 Gesamtbewertung 

 
Bewertung Qualitätsbereich 3 ĂSoziale Betreuung und Alltagsgestaltungñ 

 

  sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Gesamt 

sehr gut 261 24 12 0 0 297 

gut 167 75 76 7 3 328 

befriedigend 39 41 94 19 17 210 

ausreichend 0 0 29 19 30 78 

mangelhaft 0 0 3 4 8 15 

 insgesamt 467 140 214 49 58 928 

 

 

Tabelle 5: Kreuztabelle Bewertung Qualitätsbereich 4 ĂWohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft 

und Hygieneñ und Gesamtbewertung ï stationäre Pflege 

 Gesamtbewertung 

 
Bewertung Qualitätsbereich 4 ĂWohnen, Verpflegung, Hauwirtschaft und Hygieneñ 

 

  sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Gesamt 

sehr gut 294 3 0 0 0 297 

gut 280 38 9 1 0 328 

befriedigend 125 54 22 6 3 210 

ausreichend 19 21 18 17 3 78 

mangelhaft 2 0 5 3 5 15 

 insgesamt 720 116 54 27 11 928 
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2.2.3 Bewertung auf Ebene der Kriterien 

 

2.2.3.1 Vorgehen 

Die Verteilung der Noten auf Ebene der Kriterien sind der Anlage 1 zu entnehmen. Von Inte-

resse ist im vorliegenden Zusammenhang zunächst die Frage, wie die Kriterien eines ent-

sprechenden Qualitätsbereichs im Vergleich zueinander abschneiden. In den Abbildungen 

2b ï 2f der Anlage 1 sind die Notenergebnisse für die personenbezogenen und einrichtungs-

bezogenen Kriterien für jeden der relevanten Qualitätsbereiche gegenübergestellt. Das Ver-

hältnis der personenbezogenen Kriterien ist anhand eines Netzdiagramms, das die jeweili-

gen Mittelwerte abbildet, dargestellt. Die Kategorien der dichotomen einrichtungsbezogenen 

Kriterien sind mittels Balkendiagrammen gegenübergestellt. Im Folgenden werden die zent-

ralen Ergebnisse beschrieben.  

 

Insgesamt fällt auf, dass sich die Noten auf der Ebene der Kriterien bimodal unsymmetrisch 

verteilen, die Verteilung weist nicht einen sondern zwei Gipfel auf, nämlich genau bei beiden 

möglichen Extremwerten "sehr gut" und "mangelhaft", mit einer ï bei den meisten Items ï 

Tendenz zum positiven Extremwert "sehr gut". Da sich für bimodal unsymmetrische Vertei-

lungen eher der Median als Lagemaß eignet, wird dieser bei der Ergebnisdarstellung zusätz-

lich zum Mittelwert berichtet. Der Median teilt die Stichprobe in zwei gleich große Teile und 

erlaubt eine adäquatere Beschreibung asymmetrischer Verteilungen2. Gefördert wird diese 

Verteilung u.a. dadurch, dass bei einer Vielzahl der Kriterien nur eine Person in die Prüfung 

einbezogen werden konnte. Eine detaillierte Beschreibung dieser Problematik findet sich in 

Kapitel 2.2.6. 

 

2.2.3.2 Ergebnisse 

Im Qualitätsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ schneiden die folgenden 

bewohnerbezogenen Kriterien im Vergleich am schlechtesten ab: T7 ĂDekubitusprophylaxeñ 

(M=3,3; Md=4,1), T20 ĂSchmerzeinschªtzungñ (M=3,5; Md=4,8), T27 ĂKontrakturrisikoerfas-

sungñ (M=3,5; Md=4,8) und T28 ĂKontrakturprophylaxeñ (M=3,7; Md= 5,0). Die schlechteste 

Bewertung erhält das Kriterium T28, 56 Prozent aller geprüften Einrichtungen erhalten hier 

eine mangelhafte Bewertung. Eine besonders gute Bewertung erhalten hingegen die Kriteri-

en T1 ĂKommunikation mit dem Arztñ (M=1,4; Md= 1,0), T12 ĂMedikamente bei chronischen 

Schmerzenñ (M=1,3; Md=1,0), T18 ĂFl¿ssigkeitsversorgung angemessenñ (M=1,3; Md=1,0) 

und T25 ĂSturzereignisse dokumentiertñ (M=1,3; MD=1,0). Bei den beiden einrichtungsbezo-

genen Kriterien erhalten 14,3 Prozent aller geprüften Einrichtungen eine mangelhafte Bewer-

tung beim Kriterium T34 ĂSchulungen Erste-Hilfeñ, beim Kriterium T35 ĂVerfahrensanweisun-

gen Erste-Hilfeñ erhält keine der geprüften Einrichtungen eine mangelhafte Bewertung. 

 

Im Qualitätsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Bewohnernñ hat das Kriterium T39 

ĂWohlbefinden bei Demenz ermitteltñ im Vergleich am schlechtesten abgeschnitten (M=3,5; 

                                                
2
 Altman, D.G. & Bland, J.M. (1994). Quartiles, quanitiles, centiles, and other quantiles. British medical Journal, 

1994, 309-996. 
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Md=5,0). 53 Prozent aller geprüften Einrichtungen erhalten bei diesem Kriterium eine man-

gelhafte Notenbewertung.  

 

Im Qualitätsbereich 3 ĂSoziale Betreuung und Alltagsgestaltungñ schneiden die einrichtungs-

bezogenen Kriterien T52 ĂHilfestellung zur Eingewºhnungñ (33,7 Prozent mangelhafte Be-

wertung) und T53 ĂAuswertung der Eingewºhnungsphaseñ (54,1 Prozent mangelhafte Be-

wertung) am schlechtesten ab.  

 

Von den Kriterien des Qualitätsbereichs 4 ĂWohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygie-

neñ ï die im Vergleich zu allen übrigen Kriterien gut abschneiden ï wurde das Kriterium T57 

ĂMitwirkung an Gestaltung der Gemeinschaftsrªumeñ (22,7 Prozent mangelhafte Bewertung) 

am schlechtesten bewertet.  

 

Über alle vier Qualitätsbereiche von 1 ï 4 hinweg betrachtet, wurden die Kriterien T7, T20, 

T27, T28 (Qualitätsbereich 1), T39 (Qualitätsbereich 2), T52, T53 (Qualitätsbereich 3) und 

T54 (Qualitätsbereich 4) vergleichsweise häufig schlecht bewertet. 

 

2.2.4 Zusammenhang zentraler Risikokriterien mit dem rechnerischen Gesamtergeb-

nis (Fragestellung 2) 

 

2.2.4.1 Vorgehen 

Auf der Grundlage pflegefachlicher und medizinischer Überlegungen und vorangegangener 

Erfahrungen3 wurden aus den Transparenzkriterien besonders relevante Kriterien ausge-

wählt und die Benotung dieser Kriterien in Zusammenhang mit der entsprechenden Be-

reichsbewertung und dem rechnerischen Gesamtergebnis gebracht. Als relevant wurden 

Kriterien dann eingestuft, wenn deren Nichterfüllung deutliche Auswirkungen auf die Ge-

sundheit bzw. Lebensqualität haben kann. Diese Kriterien werden im Folgenden Risikokrite-

rien genannt. Insbesondere bei diesen Kriterien führen gute Ergebnisse auf übergeordneter 

Ebene (Qualitätsbereiche, Gesamtergebnis) und schlechte Ergebnisse auf Kriterienebene zu 

Diskrepanzen in der fachlichen Einschätzung der Ergebnisse. Hierbei wurden für die statio-

näre Pflege zwei Kriterien (T15 und T18) identifiziert, die ï bei Nichterfüllung ï tatsächlich 

vorhandene Versorgungsdefizite abbilden. Bewusst wurden für die stationäre Pflege Risiko-

kriterien ausgewählt, die für alle Bewohner unabhängig von ihrer Erkrankung zutreffen kön-

nen, auf die Auswahl von Kriterien, die nur für Personen mit Demenz und damit für eine 

Teilmenge zutreffen können, wurde verzichtet. Die Risikokriterien für die stationäre Pflege 

sind in Abbildung 2 abgebildet.  

 

                                                
3
 vgl. MDS (Hrsg.) (2007): 2. Bericht des MDS nach § 118 Abs. 4 SGB XI. Essen. 
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 Wesentliche Risikokriterien aus Q 1 - stationär 

T7 Werden erforderliche Dekubitusprophylaxen durchgeführt? 

T10 Basieren die Maßnahmen zur Behandlung der chronischen Wunden oder des 
Dekubitus auf dem aktuellen Stand des Wissens? 

T14 Werden erforderliche Maßnahmen bei Einschränkungen der selbständigen Nah-
rungsversorgung durchgeführt? 

T15 Ist der Ernährungszustand angemessen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkei-
ten der Einrichtung? 

T17 Werden erforderliche Maßnahmen bei Einschränkungen der selbständigen 
Flüssigkeitsversorgung durchgeführt? 

T18 Ist die Flüssigkeitsversorgung angemessen im Rahmen der Einwirkungsmög-
lichkeiten der Einrichtung? 

T23 Werden bei Bewohnern mit Inkontinenz bzw. mit Blasenkatheter die erforderli-
chen Maßnahmen durchgeführt? 

T26 Werden erforderliche Prophylaxen gegen Stürze durchgeführt? 

T28 Werden die erforderlichen Kontrakturprophylaxen durchgeführt? 

Abbildung 2: ausgewählte Risikokriterien stationär 

 

 

Die als Risikokriterien identifizierten Kriterien wurden einer gesonderten Analyse unterzogen. 

Von Interesse war im vorliegenden Zusammenhang insbesondere die Frage, ob sich Einrich-

tungen identifizieren lassen, die insgesamt betrachtet zwar gut abschneiden, allerdings er-

hebliche Mängel bei den als besonders relevant eingestuften Risikokriterien aufweisen. Zur 

Beantwortung dieser Fragestellung wurden die ausgewählten Kriterien einem Vergleich mit 

dem rechnerischen Gesamtergebnis und der jeweiligen Bereichsnote unterzogen. Hierfür 

wurden in einem ersten Schritt diejenigen Fälle ausgewählt, bei denen die genannten Kriteri-

en als mangelhaft eingestuft worden sind, in einem zweiten Schritt wurde für diese Fälle die 

Verteilung der Gesamtbewertung und der Bereichsbewertung errechnet.  

 

2.2.4.2 Ergebnisse 

Tabelle 6 zeigt die Verteilung der Gesamtbewertung bei denjenigen Fällen, die in den jewei-

ligen Risikokriterien als mangelhaft bewertet worden sind. Zunächst fällt auf, dass insbeson-

dere die Kriterien T7 ĂDekubitusprophylaxeñ, T26 ĂSturzprophylaxeñ und T28 ĂKontrakturpro-

phylaxeñ vergleichsweise häufig die Note mangelhaft erhalten haben. Von den 505 Einrich-

tungen die eine mangelhafte Bewertung bei dem Kriterium T28 ĂKontrakturprophylaxeñ erhal-

ten haben, erreichen trotzdem noch 178 eine sehr gute und gute Bewertung im Qualitätsbe-

reich 1 (vgl. Tabelle 6). Die Diskrepanz fällt für den Vergleich mit dem rechnerischen Ge-

samtergebnis noch größer aus: Hier erhalten 259 der 505 bei Kriterium T28 als mangelhaft 

bewerteten Einrichtungen immer noch eine gute oder sehr gute Gesamtbewertung (vgl. Ta-

belle 7).   
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Tabelle 6: Bereichsergebnis bei ausgewählten mit mangelhaft bewerteten Risikokriterien ï sta-

tionäre Pflege 

 

  davon 

Bereichsnote geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

    a. % a. % a. % a. % a. % 

T7 
ñDekubitusprophylaxeñ 354 

22 6,2 71 20,1 130 36,7 93 26,3 38 10,7 

T10 ĂWundbehandlungñ 105 3 2,9 17 16,2 34 32,4 34 32,4 17 16,2 

T14 Erforderliche Maß-
nahmen Ernªhrungñ 181 

8 4,4 29 16,0 62 34,3 50 27,6 32 17,7 

T15 ĂErnªhrungszustand 
angemessenñ 14 0 0,0 

1 7,1 2 14,3 6 42,9 5 35,7 

T17 ĂErforderliche Maß-
nahmen Flüssigkeits-
versorgungñ 165 

2 1,2 17 10,3 56 33,9 58 35,2 32 19,4 

T18 ĂFl¿ssigkeitsver-
sorgung angemessenñ  20 0 0,0 

3 15,0 7 35,0 6 30,0 4 20,0 

T23 ĂErforderliche Maß-
nahmen Inkontinenzñ 157 

3 1,9 20 12,7 52 33,1 48 30,6 34 21,7 

T26 ĂSturzprophylaxeñ 278 4 1,4 54 19,4 110 39,6 72 25,9 38 13,7 

T28 ĂKontrakturprophy-
laxeñ 505 

29 5,7 149 29,5 188 37,2 102 20,2 37 7,3 

 

 

Tabelle 7: Rechnerisches Gesamtergebnis bei ausgewählten mit mangelhaft bewerteten Risi-

kokriterien ï stationäre Pflege 

 

  davon 

Gesamtbewertung geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

    a. % a. % a. % a. % a. % 

T7 
ĂDekubitusprophylaxeñ 354 

34 9,6 124 35,0 119 33,6 65 18,4 12 3,4 

T10 ĂWundbehandlungñ 105 9 8,6 31 29,5 37 35,2 21 20,0 7 6,7 

T14 Erforderliche Maß-
nahmen Ernährungñ 181 

13 7,2 53 29,3 61 33,7 45 24,9 9 5,0 

T15 ĂErnªhrungszustand 
angemessenñ 14 0 0,0 

2 14,3 5 35,7 6 42,9 1 7,1 

T17 ĂErforderliche Maß-
nahmen Flüssigkeits-
versorgungñ 165 

5 3,0 37 22,4 69 41,8 42 25,5 12 7,3 

T18 ĂFl¿ssigkeitsver-
sorgung angemessenñ  20 

2 10,0 5 25,0 8 40,0 4 20,0 1 5,0 

T23 ĂErforderliche Maß-
nahmen Inkontinenzñ 157 

7 4,5 45 28,7 59 37,6 35 22,3 11 7,0 

T26 ĂSturzprophylaxeñ 278 10 3,6 91 32,7 107 38,5 57 20,5 13 4,7 

T28 ĂKontrakturprophy-
laxeñ 505 

65 12,9 194 38,4 163 32,3 69 13,7 14 2,8 
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2.2.5 Treten schlechte Prüfergebnisse bei personenbezogenen Kriterien eher verein-

zelt oder bei eher mehreren Kriterien gleichzeitig auf? (Fragestellung 3) 

 

2.2.5.1 Vorgehen  

Die im vorangegangenen Abschnitt berichteten Ergebnisse geben Auskunft darüber, wie 

häufig auf der Ebene einzelner Kriterien Diskrepanzen zwischen der Bewertung des jeweili-

gen Kriteriums und der entsprechenden Bereichsbewertung bzw. der Gesamtbewertung vor-

kommen. In einen weiteren Schritt ist nun zu prüfen, ob Diskrepanzen dieser Art nur einzelne 

oder Kombinationen personenbezogener Risikokriterien betreffen. Zu diesem Zweck wurden 

Häufigkeitsauszählungen vorgenommen, die Auskunft darüber geben, in wieweit mangelhaft 

bewertete Risikokriterien gehäuft vorkommen und wie sich solche Fälle auf das Ergebnis des 

entsprechenden Qualitätsbereichs und das rechnerische Gesamtergebnis verteilen.  

 

2.2.5.2 Ergebnisse 

Tabelle 8 ist zu entnehmen, wie sich die Noten f¿r den Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medi-

zinische Versorgungñ verteilen, wenn eine festgelegte Anzahl von Risikokriterien in Kombina-

tion miteinander mangelhaft bewertet worden ist. In 100 von 287 Fällen, bei denen 2 ï 3 Ri-

sikokriterien als mangelhaft bewertet worden sind, kommen die Noten sehr gut und gut für 

den Qualitätsbereich 1 vor, davon lediglich in 7 Fällen die Note sehr gut. Die Note sehr gut 

kommt für den Qualitätsbereich 1 nicht mehr vor, wenn 3 und mehr der Risikokriterien man-

gelhaft bewertet worden sind. Die Note gut kommt für den Qualitätsbereich 1 nicht mehr vor, 

wenn 6 und mehr der Risikokriterien mangelhaft bewertet worden sind. Die Note mangelhaft 

kommt für den Qualitätsbereich 1 nicht vor, wenn lediglich bis zu drei Risikokriterien mangel-

haft bewertet worden sind. 

 

Tabelle 8: Anzahl mangelhaft bewerteter Risikokriterien im Vergleich zur Note des Qualitätsbe-

reichs 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ ï stationär 

  

davon Ergebnis Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ  

Anzahl mangelhaft be-
werteter Risikokriterien geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

  

a. % a. % a. % a. % a. % 

0 266 173 65,0 79 29,7 14 5,3 0 - 0 - 

1 205 57 27,8 97 47,3 49 23,9 2 1,0 0 - 

2 165 7 4,2 63 38,2 78 47,3 17 10,3 0 - 

3 
113 0 - 30 26,5 55 48,7 28 24,8 0 - 

4 67 0 - 7 10,4 30 44,8 25 37,3 5 7,5 

5 61 0 - 4 6,6 20 32,8 29 47,5 8 13,1 

6 30 0 - 0 - 5 16,7 11 36,7 14 46,7 

7 17 0 - 0 - 3 17,6 3 17,6 11 64,7 

8 3 0 - 0 - 0 - 1 33,3 2 66,7 

9 1 0 - 0 - 0 - 1 00,0 0 - 
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Tabelle 9 ist zu entnehmen wie sich die Noten für das rechnerische Gesamtergebnis vertei-

len, wenn eine festgelegte Anzahl von Risikokriterien in Kombination miteinander mangelhaft 

bewertet worden ist. In 191 von 523 Fällen, bei denen 2 ï 5 Risikokriterien als mangelhaft 

bewertet worden sind, kommt die Note sehr gut und gut für das rechnerische Gesamtergeb-

nis vor. Die Note sehr gut kommt für das rechnerische Gesamtergebnis nicht mehr vor, wenn 

6 und mehr der Risikokriterien mangelhaft bewertet worden sind. Die Note gut kommt für das 

rechnerische Gesamtergebnis nicht mehr vor, wenn 8 und mehr der Risikokriterien mangel-

haft bewertet worden sind.  

 

Tabelle 9: Anzahl mangelhaft bewerteter Risikokriterien im Vergleich zum rechnerischen Ge-

samtergebnis ï stationäre Pflege 

 

  Ergebnis rechnerisches Gesamtergebnis 

Anzahl mangelhaft be-
werteter  

Risikokriterien geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

    a. % a. % a. % a. % a. % 

0 266 188 70,7 68 25,6 9 3,4 1 0,4 0 - 

1 192 82 40,0 90 43,9 30 14,6 2 1,0 1 0,5 

2 154 
20 12,1 80 48,5 55 33,3 10 6,1 0 - 

3 111 
6 5,3 51 45,1 42 37,2 13 11,5 1 0,9 

4 64 
0 - 24 35,8 30 44,8 10 14,9 3 4,5 

5 40 
1 1,6 9 14,8 29 47,5 21 34,4 1 1,6 

6 53 0 - 4 13,3 11 36,7 11 36,7 4 13,3 

7 23 0 - 2 11,8 2 11,8 8 47,1 5 29,4 

8 18 0 - 0 - 1 33,3 2 66,7 0 - 

9 3 0 - 0 - 1 100,0 0 - 0 - 

 

 

2.2.6 Zur Anzahl einbezogener Personen 

Die Häufigkeiten zutreffender Items auf Einrichtungsebene sind der Tabelle 6a der Anlage 1 

zu entnehmen. In der stationären Pflege konnten vergleichsweise häufig die Kriterien T8 ï 

T11 (Kriterien zur Wundversorgung) und T19 ĂGeschmackssinn angeregt bei Ernªhrungs-

sondeñ nicht geprüft werden. Trafen die Kriterien in der Pflegeeinrichtung zu, konnten einige 

davon ï wie die Tabelle 10 zeigt ï relativ häufig nur bei einer Person geprüft werden. Dies 

gilt insbesondere f¿r die Kriterien T5 ĂKompressionsstr¿mpfeñ T8 ï T11 (Kriterien zur Wund-

versorgung), T19 ĂGeschmackssinn angeregt bei Ernªhrungssondeñ, T21 ĂKooperation mit 

Arzt bei Schmerzenñ, T25 ĂSturzereignisse dokumentiertñ, T29 ĂEinwilligung freiheitsein-

schränkender Maßnahmenñ und T30 ĂNotwendigkeit freiheitseinschrªnkender MaÇnahmen 

gepr¿ftñ. Dies ist eine Erklärung für die bimodale unsymmetrische Verteilung der Noten auch 

bei personenbezogenen Kriterien. Im Qualitªtsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Be-

wohnerñ ist diese Problematik nicht erkennbar (vgl. 
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Tabelle 11).  

 

Tabelle 10: Mittelwert, Minimum, Maximum und Häufigkeiten einbezogener Personen für den 

Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ ï stationäre Pflege (Mittelwert, Mi-

nimum und Maximum beziehen sich nur auf diejenigen Fälle, in denen das Kriterium geprüft 

werden konnte und Angaben einbezogener Personen vorlagen) 

Kriterium M Min Max 

Anzahl =0 

in % 

Anzahl= 1 

in % 

Anzahl= 2 

in % 

Anzahl >2 

in % 

T1 6,61 1 17 1,6 3,2 2,7 92,5 

T2 5,65 1 16 2,9 7,2 7,5 82,4 

T3 7,36 1 16 1,4 0,6 1,1 96,9 

T4 7,35 1 16 1,4 0,6 1,0 97,0 

T5 1,76 1 7 40,9 30,6 16,8 11,7 

T6 7,48 1 17 1,3 0,8 0,8 97,1 

T7 3,81 1 12 2,8 8,6 18,0 70,6 

T8 1,47 1 6 47,1 34,6 13,7 4,6 

T9 1,47 1 6 47,6 34,5 13,1 4,8 

T10 1,45 1 6 47,5 35,1 12,7 4,7 

T11 1,45 1 6 49,4 34,1 12,1 4,4 

T12 2,60 1 9 15,9 22,3 25,6 36,2 

T13 7,48 1 17 1,2 0,8 0,9 97,1 

T14 5,41 1 15 1,8 3,3 6,0 88,9 

T15 7,48 1 17 1,2 0,9 0,8 97,1 

T16 7,48 1 17 1,2 0,8 0,8 97,2 

T17 5,21 1 15 1,9 3,3 7,4 87,4 

T18 7,48 1 17 1,2 0,8 0,9 97,1 

T19 1,37 1 6 64,4 26,0 6,9 2,7 

T20 3,24 1 15 13,0 18,5 22,4 46,1 

T21 2,64 1 9 15,7 21,9 24,6 37,8 

T22 6,23 1 16 0,6 1,7 3,1 94,6 

T23 5,89 1 15 0,8 2,0 8,9 88,3 

T24 7,48 1 17 1,2 0,8 0,9 97,1 

T25 2,39 1 8 23,4 25,3 22,2 29,1 

T26 5,90 1 17 0,4 2,2 5,1 92,3 

T27 7,48 1 17 1,2 0,8 0,8 97,2 

T28 3,78 1 13 2,9 12,0 16,8 68,3 

T29 2,38 1 9 36,3 23,2 16,9 23,6 

T30 2,28 1 10 37,2 24,7 16,1 22,0 

T31 7,36 1 17 0,1 1,2 1,0 97,7 

T32 6,16 1 16 0,6 2,2 3,4 93,8 

T33 7,48 1 17 1,2 0,8 0,9 97,1 
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Tabelle 11: Mittelwert, Minimum, Maximum und Häufigkeiten einbezogener Personen für den 

Qualitätsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Bewohnernñ ïstationäre Pflege (Mittelwert, 

Minimum und Maximum beziehen sich nur auf diejenigen Fälle, in denen das Kriterium geprüft 

werden konnte und Angaben einbezogener Personen vorlagen)  

Kriterium M Min Max 

Anzahl =0 

in % 

Anzahl= 1 

in % 

Anzahl= 2 

in % 

Anzahl >2 

in % 

T36 4,40 1 15 4,4 5,5 13,6 76,5 

T37 3,88 1 14 6,0 8,3 18,0 67,7 

T38 4,33 1 14 5,1 5,9 14,1 74,9 

T39 4,43 1 15 4,6 5,5 12,8 77,1 

T44 4,44 1 15 4,4 5,4 13,3 76,9 

 

 

2.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der quantitativen Analyse für die stationäre 

Pflege 

Auf der Grundlage der in diesen Abschlussbericht einbezogenen Daten aus MDK-

Qualitätsprüfungen in der stationären Pflege kann zunächst festgehalten werden, dass die 

Transparenzvereinbarung ï fokussiert auf die vereinbarten Transparenzkriterien ï grund-

sätzlich geeignet ist, Qualitätsunterschiede in der stationären Pflege darzustellen: 

 

- Bei der Gesamtnote verteilen sich die Noten auf das gesamte Notenspektrum von 

sehr gut bis mangelhaft.  

 

- Bei den Qualitätsbereichen 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ und 2 ĂUmgang 

mit demenzkranken Bewohnernñ verteilen sich die Bereichsnoten noch deutlicher als 

beim Gesamtergebnis auf das gesamte Notenspektrum von sehr gut bis mangelhaft. 

 

- Die Ergebnisse verschiedener zentraler bewohnerbezogener Transparenzkriterien 

zeigen darüber hinaus, dass 1/3 bis knapp 2/3 der Einrichtungen die Anforderungen 

derzeit nicht oder nur zum Teil erfüllen (Noten ausreichend oder mangelhaft), z.B. bei 

 

T7 Werden erforderliche Dekubitusprophylaxen durchgeführt? 
T26 Werden erforderliche Prophylaxen gegen Stürze durchgeführt? 
T28 Werden die erforderlichen Kontrakturprophylaxen durchgeführt? 
T36 Wird bei Bewohnern mit Demenz die Biographie beachtet und bei der Tages-
gestaltung berücksichtigt? 
T39 Wird das Wohlbefinden von Bewohnern mit Demenz im Pflegealltag ermittelt 
und dokumentiert und werden daraus Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet?  

 

Dies zeigt, dass in die Transparenzvereinbarung wichtige Qualitätsparameter einge-

flossen sind, die von vielen Einrichtungen noch nicht erfüllt werden und durch deren 

Veröffentlichung den Verbrauchern neben den Noten für die Qualitätsbereiche und 

der Gesamtnote wichtig Informationen über Qualitätsdefizite zu wesentlichen Kriterien 

zur Verfügung gestellt werden. 
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Auf der anderen Seite ergeben sich auf der Grundlage der vorliegenden Daten jedoch 

auch Hinweise auf mögliche Schwachpunkte der Transparenzvereinbarung für die statio-

näre Pflege: 

 

- Obwohl Pflegeeinrichtungen z.B. bei den folgenden, zentralen bewohnerbezogenen 

Transparenzkriterien (Risikokriterien)  

 

T7 Werden erforderliche Dekubitusprophylaxen durchgeführt? 

T10 Basieren die Maßnahmen zur Behandlung der chronischen Wunden oder des 
Dekubitus auf dem aktuellen Stand des Wissens? 

T14 Werden erforderliche Maßnahmen bei Einschränkungen der selbständigen Nah-
rungsversorgung durchgeführt? 

T15 Ist der Ernährungszustand angemessen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkei-
ten der Einrichtung? 

T17 Werden erforderliche Maßnahmen bei Einschränkungen der selbständigen 
Flüssigkeitsversorgung durchgeführt? 

T18 Ist die Flüssigkeitsversorgung angemessen im Rahmen der Einwirkungsmög-
lichkeiten der Einrichtung? 

T23 Werden bei Bewohnern mit Inkontinenz bzw. mit Blasenkatheter die erforderli-
chen Maßnahmen durchgeführt? 

T26 Werden erforderliche Prophylaxen gegen Stürze durchgeführt? 

T28 Werden die erforderlichen Kontrakturprophylaxen durchgeführt? 
 

mit mangelhaft bewertet wurden, erhielt ein relevanter Anteil dieser Einrichtungen ein 

sehr gutes oder gutes rechnerisches Gesamtergebnis (vgl. Tabelle 9). 

 

- In diesem Zusammenhang erscheint die Notenzuordnung auf allen Bewertungsebe-

nen eher zu positiv (z.B. sehr guter bis zu einem Skalenwert von 8,7, mangelhaft erst 

ab einem Skalenwert von < 4,5). Z.B. wird bei dem bewohnerbezogenen Kriterium T7 

ĂDekubitusprophylaxeñ noch eine Note Ăbefriedigendñ vergeben, wenn das Kriterium 

bei 4 von 10 Bewohnern nicht erfüllt ist. 

 

- Im Qualitªtsbereich 4 ĂWohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygieneñ (sehr gut 

und gut 90,1 Prozent, befriedigend 5,8 Prozent, ausreichend 2,9 Prozent und man-

gelhaft 1,2 Prozent) ist die Streubreite der Bereichsnote gering. 

 

- Im Qualitªtsbereich 5 ĂBefragung der Bewohnerñ (sehr gut und gut 99,6 Prozent, be-

friedigend 0,4 Prozent, ausreichend und mangelhaft 0,0 Prozent) konzentrieren sich 

die Bereichsergebnisse nahezu ausschließlich auf die Noten sehr gut und gut.  

 

- Diverse bewohnerbezogene Kriterien werden bei Weitem nicht in jeder Pflegeeinrich-

tung erfasst. Dies ist u.a. zurückzuführen auf die zufallsgesteuerte Stichprobe. So 

konnte z.B. das Kriterium T10 ĂWundbehandlungñ nur bei ca. 52 Prozent der Einrich-

tungen und nur bei 10 Prozent der in die Prüfung einbezogenen Bewohner überprüft 
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werden. Dies führt dazu, dass diese Kriterien oft nur auf der Grundlage weniger Be-

wohner bewertet oder überhaupt nicht in den Prüfungen und in der Notenbewertung 

berücksichtigt werden können. 

 

2.3 Quantitative Analyse für die ambulante Pflege 

2.3.1 Verteilung der Noten auf Bereichsebene, Verteilung des rechnerischen Ge-

samtergebnisses (Fragestellung 1) 

Abbildung 3 zeigt, dass sich die Noten für die einzelnen Qualitätsbereiche sowie für das 

rechnerische Gesamtergebnis über das gesamte mögliche Spektrum verteilen. Eine Aus-

nahme stellt der Qualitätsbereich 4 "Befragung der Kunden" dar. Wie bei einer Befragung 

dieses Zuschnitts zu erwarten war, erreichen die Dienste hier im Vergleich zu den übrigen 

Bewertungsbereichen die besten Ergebnisse. Nahezu 100 Prozent der Dienste erhalten bei 

der Kundenbefragung die Note gut oder sehr gut. Die Note befriedigend oder ausreichend 

kam im Qualitätsbereich 4 nicht vor, die Note mangelhaft nur in 0,4 Prozent der Fälle.  

 

 

Abbildung 3: Verteilung der Noten ï ambulante Pflege (in Prozent) 

 

59,3 Prozent der Dienste haben das rechnerische Gesamtergebnis gut oder sehr gut erhal-

ten. 20,4 Prozent der geprüften Dienste wurden insgesamt mit einem rechnerischen Ge-

samtergebnis von ausreichend oder mangelhaft bewertet. Die Note mangelhaft wird auf 

Ebene der Gesamtbewertung in 10 Prozent der Fälle (n=23) vergeben.  
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In den Qualitätsbereichen 1 ĂPflegerische Leistungenñ, 2 Ă rztlich verordnete pflegerische 

Leistungenñ und 3 ĂDienstleistung und Organisationñ lag das Bereichsergebnis bei ca. 41,1 

Prozent der Dienste für Qualitätsbereich 1, für Qualitätsbereich 2 bei 15,2 Prozent und für 

Qualitätsbereich 3 bei 14,7 Prozent der Dienste bei ausreichend oder mangelhaft. Mangel-

haft war das Bereichsergebnis bei diesen Bewertungsbereichen bei 24,2 Prozent der Dienste 

für Qualitätsbereich 1, bei 13,9 Prozent für Qualitätsbereich 2 und bei 8,2 Prozent für Quali-

tätsbereich. Die Note befriedigend erhalten sowohl bei dem rechnerischen Gesamtergebnis 

als auch bei den Qualitätsbereichen Qualitätsbereich 1 ï Qualitätsbereich 3 2,6 bis 20,3 Pro-

zent der geprüften Pflegedienste. 

 

73,1 Prozent der Dienste erhalten im Qualitätsbereich 3 die Note gut oder sehr gut.  

 

Tabelle 2a ambulant (Anlage 2) gibt Auskunft über die deskriptive Statistik der Bewertung auf 

Bereichsebene und der Gesamtbewertung. Im Vergleich schneidet der Qualitätsbereich 1 

ĂPflegerische Leistungenñ mit einer mittleren Bewertung von M=3,0 am schlechtesten ab. 

 

2.3.2 Vergleich der Bewertungen auf Bereichsebene mit der Gesamtbewertung  

Die in Kapitel 2.3.1 beschriebenen Verteilungen der Ergebnisse zur Transparenz zeigen z.B. 

dass zwar im Qualitªtsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ 14,2 Prozent der Pflegedienste 

mit mangelhaft bewertet worden sind, dass aber nur 10 Prozent der Dienste beim rechneri-

schen Gesamtergebnis ein mangelhaft erhalten haben. Dieses Ergebnis weist darauf hin, 

dass schlechte Ergebnisse beispielsweise von Kriterien des Qualitätsbereichs 1 durch gute 

Ergebnisse in einem anderen Qualitätsbereich beim Gesamtergebnis ausgeglichen werden 

können. Um diesen Sachverhalt näher zu analysieren werden im Folgenden die Bereichsno-

ten mit dem rechnerischen Gesamtergebnisses verglichen.  

 

In den Abbildungen 1c der Anlage 2 sind die Verteilungen der einzelnen Qualitätsbereiche 

der Verteilung der Gesamtbewertung für die ambulante Pflege gegenübergestellt. Die Be-

wertungssystematik sieht für ambulante Pflege eine im Vergleich höhere Gewichtung des 

Qualitätsbereiches 1 ĂPflegerische Leistungenñ durch die Anzahl relevanter Items vor. Der 

Unterschied in der Item-Anzahl zwischen Qualitätsbereich 1 und den übrigen Qualitätsberei-

chen fällt für die ambulante Pflege im Vergleich zur Transparenzvereinbarung für die statio-

näre Pflege allerdings etwas geringer aus. Für den stationären Bereich konnte gezeigt wer-

den, dass dieser Qualitätsbereich aufgrund seiner Item-Anzahl einen maßgeblichen Einfluss 

auf die Gesamtbewertung nimmt. Für den ambulanten Bereich kann dieses Ergebnis nicht 

bestätigt werden (vgl. Tabelle 12). Die Verteilung der Ergebnisse für den Qualitätsbereich 1 

weicht von der Verteilung der Gesamtbewertung deutlich ab. Die angestrebte höhere Ge-

wichtung des Qualitätsbereiches 1 wird vor allem dann nicht erreicht, wenn spezifische Items 

als nicht zutreffend gewertet werden (vgl. Kapitel 2.3.6).  
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Tabelle 12: Statistische Kennwerte Zusammenhang Bereichsergebnisse und rechnerisches 

Gesamtergebnis ï ambulante Pflege 

 Qualitätsbereich 1  

(17 Items) 

Qualitätsbereich 2 

(10 Items) 

Qualitätsbereich 3  

(10 Items) 

Korrelationskoeffizient 
(Bereich/rechn. Gesamt-
ergebnis) 

.842** .576** .831** 

Anzahl einbezogener Items 
im Durchschnitt 

11,6 6,1 9,7 

Minimum Anzahl einbezog. 
Items 

2 1 8 

Maximum Anzahl einbe-
zog. Items 

17 9 10 

**Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant 
 

 

Um den Zusammenhang zwischen den Bewertungen auf Bereichsebene und der Gesamt-

ebene noch näher zu verdeutlichen, wurden auch hier die geprüften Dienste (n=231) anhand 

ihrer Gesamtbewertung zwei Subgruppen zugeordnet (Ăguteñ = Note <= 2,4 vs. Ăschlechteñ = 

Note >= 3,5 Gesamtbewertung). Für beide Subgruppen wurden sodann die Verteilungen der 

Noten auf Ebene der Bereiche berechnet. Die Ergebnisse sind den Tabellen 4a.1 und 4a.2 

der Anlage 2 zu entnehmen.  

 

Es zeigt sich für die ambulante Pflege, dass der größte Anteil von Diensten mit einer Ge-

samtbewertung von 2,4 oder besser (n=137) auch sehr gut bis gut auf Ebene der Qualitäts-

bereiche abschneidet. Es erhielten nur 12 dieser insgesamt 137 Dienste eine Bewertung von 

ausreichend im Qualitätsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ. Dabei hat keiner dieser 12 

Dienste ï wie Tabelle 13 zeigt ï eine sehr gute Gesamtbewertung erhalten. 5 Dienste die 

mangelhaft im Qualitätsbereich 1 abgeschnitten haben, erreichten in der Gesamtbetrachtung 

immer noch eine gute Bewertung. 

 

Tabelle 13: Kreuztabelle Bewertung Qualitätsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ und Gesamt-

bewertung ï ambulante Pflege 

 Gesamtbewertung 

 
Bewertung Qualitätsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ 

 

  sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Gesamt 

sehr gut 51 19 3 0 0 73 

gut 3 24 20 12 5 64 

befriedigend 1 4 10 17 15 47 

ausreichend 0 0 1 8 15 24 

mangelhaft 0 0 0 2 21 23 

 insgesamt 55 47 34 39 56 231 
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Im Qualitätsbereich 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñ haben 10 Dienste mit 

einer Gesamtbewertung von <=2,4 eine Bereichsbewertung von lediglich ausreichend er-

reicht, 6 Dienste erhielten eine mangelhafte Bewertung. Tabelle 14 ist zu entnehmen, dass in 

einem Fall ein im Qualitätsbereich 2 als mangelhaft bewerteter Dienst immer noch eine sehr 

gute Gesamtbewertung erreichen konnte. Umgekehrt ließ sich ein Dienst identifizieren, der 

zwar im Bereichsergebnis mit der Note sehr gut abgeschnitten hat, jedoch insgesamt als 

mangelhaft eingestuft worden ist. 

 

Tabelle 14: Kreuztabelle Bewertung Qualitätsbereich 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leis-

tungenñ und Gesamtbewertung ï ambulante Pflege 

 Gesamtbewertung 

 
Bewertung Qualitätsbereich 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñ 

 

  sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Gesamt 

sehr gut 52 8 7 5 1 73 

gut 28 17 9 5 5 64 

befriedigend 8 8 14 10 7 47 

ausreichend 6 4 5 5 4 24 

mangelhaft 1 2 4 1 15 23 

 insgesamt 95 39 39 26 32 231 

 

 

Keiner der 137 geprüften und als insgesamt sehr gut bis gut eingestuften Dienste wurde im 

Qualitätsbereich 3 ĂDienstleistung und Organisationñ mit einer Note ausreichend oder man-

gelhaft bewertet. Allerdings kam es in einem Fall zu einer sehr guten Bereichsbewertung und 

einer mangelhaften Gesamtbewertung (vgl. Tabelle 15). 

 

Tabelle 15: Kreuztabelle Bewertung Qualitätsbereich 3 ĂDienstleistung und Organisationñ und 

Gesamtbewertung ï ambulante Pflege 

 Gesamtbewertung 

 
Bewertung Qualitätsbereich 3 ĂDienstleistung und Organisationñ 

 

  sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Gesamt 

sehr gut 72 1 0 0 0 73 

gut 51 11 2 0 0 64 

befriedigend 16 13 13 2 3 47 

ausreichend 1 3 9 9 2 24 

mangelhaft 1 0 4 4 14 23 

 insgesamt 141 28 28 15 19 231 

 

 

Den Tabellen 4a.2 der Anlage 2 für die ambulante Pflege ist außerdem zu entnehmen, dass 

Dienste, denen eine Gesamtbewertung von 3,5 und schlechter zugewiesen wurde (n=47), 

auch in den zentralen Qualitätsbereichen vergleichsweise schlecht abgeschnitten haben.  
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2.3.3 Bewertung auf Ebene der Kriterien 

 

2.3.3.1 Vorgehen 

Die Verteilung der Noten auf Ebene der Kriterien ist Anlage 2 zu entnehmen. Von Interesse 

ist im vorliegenden Zusammenhang zunächst die Frage, wie die Kriterien eines entspre-

chenden Qualitätsbereichs im Vergleich zueinander abschneiden. In den Abbildungen 2b ï 

2e der Anlage 2 sind die Notenergebnisse für die personenbezogenen und einrichtungsbe-

zogenen Kriterien für jeden der relevanten Qualitätsbereiche gegenübergestellt. Das Ver-

hältnis der personenbezogenen Kriterien ist anhand eines Netzdiagramms, das die jeweili-

gen Mittelwerte abbildet, dargestellt. Die Kategorien der dichotomen einrichtungsbezogenen 

Kriterien sind mittels Balkendiagrammen gegenübergestellt. Im Folgenden werden die zent-

ralen Ergebnisse beschrieben.  

 

Insgesamt fällt auf, dass sich die Noten auf der Ebene der Kriterien bimodal unsymmetrisch 

verteilen, die Verteilung weist nicht einen sondern zwei Gipfel auf, nämlich genau bei beiden 

möglichen Extremwerten "sehr gut" und "mangelhaft", mit einer ï bei den meisten Items ï 

Tendenz zum positiven Extremwert "sehr gut". Da sich für bimodal unsymmetrische Vertei-

lungen eher der Median als Lagemaß eignet, wird dieser bei der Ergebnisdarstellung zusätz-

lich zum Mittelwert berichtet. Der Median teilt die Stichprobe in zwei gleich große Teile und 

erlaubt eine adäquatere Beschreibung asymmetrischer Verteilungen4. Gefördert wird diese 

Verteilung u.a. dadurch, dass bei einer Vielzahl der Kriterien nur eine Person in die Prüfung 

einbezogen werden konnte. Eine detaillierte Beschreibung dieser Problematik findet sich in 

Kapitel 2.3.6. 

 

2.3.3.2 Ergebnisse 

Im Qualitätsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ schneiden die folgenden personenbezoge-

nen Kriterien im Vergleich am schlechtesten ab: T13 ĂKontrakturprophylaxeñ (M=3,8; 

Md=5,0), T16 ĂInformation bei Demenzñ (M=3,1; Md=4,1), T1 ĂIndividuelle W¿nsche Kºrper-

pflegeñ (M=3,0; Md=3,4) und T9 ĂRessourcen und Risiken Ausscheidungñ (M=2,9; Md=2,9). 

Die schlechteste Bewertung erhielt das Kriterium T13 ĂKontrakturprophylaxeñ. 60 Prozent 

aller geprüften Dienste erhielten hier eine mangelhafte Bewertung.  

 

Eine besonders gute Bewertung erhielten hingegen die Kriterien T3 ĂLeistung Fl¿ssigkeits-

versorgung durchgef¿hrtñ (M=1,7; Md= 1,0), T6 ĂLeistung Nahrungsaufnahmen durchgef¿hrtñ 

(M=1,8; Md=1,0) und T17 ĂGenehmigungen bei freiheitseinschränkenden Maßnahmenñ 

(M=1,8; MD=1,0). Allerdings konnte das Item T17 nur in 50 Fällen geprüft werden.  

 

Im Qualitätsbereich 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñ hat das Kriterium T19 

ĂMedikamentengabe entsprechend ärztlicher Verordnungñ im Vergleich am schlechtesten 

                                                
4
 Altman, D.G. & Bland, J.M. (1994). Quartiles, quanitiles, centiles, and other quantiles. British medical Journal, 

1994, 309-996. 
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abgeschnitten (M=2,6; Md=1,9). 26 Prozent aller geprüften Dienste erhalten bei diesem Kri-

terium eine mangelhafte Notenbewertung.  

 

Im Qualitätsbereich 3 ĂDienstleistung und Organisationñ haben die einrichtungsbezogenen 

Kriterien T33 ĂSchriftliche Regelungen zum Umgang mit Beschwerdenñ (27 Prozent mangel-

hafte Bewertung) und T32 ĂSchulung Erste-Hilfeñ (25 Prozent mangelhafte Bewertung) am 

schlechtesten abgeschnitten. Insgesamt aber erhalten die Items des Qualitätsbereichs 3 im 

Vergleich eine bessere Bewertung. 

 

2.3.4 Zusammenhang zentraler Risikokriterien mit dem rechnerischen Gesamtergeb-

nis (Fragestellung 2) 

 

2.3.4.1 Vorgehen 

Auf der Grundlage pflegefachlicher und medizinischer Überlegungen und vorangegangener 

Erfahrungen5 wurden aus den Transparenzkriterien besonders relevante Kriterien ausge-

wählt und die Benotung dieser Kriterien in Zusammenhang mit der entsprechenden Be-

reichsbewertung und dem rechnerischen Gesamtergebnis gebracht. Als relevant wurden 

Kriterien dann eingestuft, wenn deren Nichterfüllung deutliche Auswirkungen auf die Ge-

sundheit bzw. Lebensqualität haben kann. Diese Kriterien werden im Folgenden Risikokrite-

rien genannt. Insbesondere bei diesen Kriterien führen gute Ergebnisse auf übergeordneter 

Ebene (Qualitätsbereiche, Gesamtergebnis) und schlechte Ergebnisse auf Kriterienebene zu 

Diskrepanzen in der fachlichen Einschätzung der Ergebnisse. Die Risikokriterien für die für 

die ambulante Pflege sind in Abbildung 4 abgebildet.  

 

 Wesentliche Risikokriterien aus Q 1 und Q 2 - ambulant 

Nr. Qualitätsbereich 1: Pflegerische Leistungen 

T1 Werden die individuellen Wünsche zur Körperpflege im Rahmen der vereinbar-
ten Leistungserbringung berücksichtigt? 

T2 Werden die individuellen Wünsche zum Essen und Trinken im Rahmen der 
vereinbarten Leistungserbringung berücksichtigt? 

T5  Wird der pflegebedürftige Mensch bzw. sein Angehöriger informiert bei erkenn-
baren Flüssigkeitsdefiziten?  

T8  Wird der pflegebedürftige Mensch bzw. sein Angehöriger informiert bei erkenn-
baren Ernährungsdefiziten?  

T12 Wird im Rahmen der vereinbarten Leistung Lagern eine gewebeschonende 
Lagerung zur Vermeidung von Druckgeschwüren vorgenommen? 

T13 Werden die individuellen Risiken hinsichtlich der Kontrakturen bei der Erbrin-
gung der vereinbarten Leistungen berücksichtigt? 

 Qualitätsbereich 2: Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen 

T18 Basieren die pflegerischen Maßnahmen zur Behandlung der chronischen Wun-
den oder des Dekubitus auf dem aktuellen Stand des Wissens? 

T19 Entspricht die Medikamentengabe der ärztlichen Verordnung? 

Abbildung 4: ausgewählte Risikokriterien ambulant 

 

                                                
5
 vgl. MDS (Hrsg.) (2007): 2. Bericht des MDS nach § 118 Abs. 4 SGB XI. Essen. 
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Die als Risikokriterien identifizierten Kriterien wurden einer gesonderten Analyse unterzogen. 

Von Interesse war im vorliegenden Zusammenhang insbesondere die Frage, ob sich Dienste 

identifizieren lassen, die insgesamt betrachtet zwar gut abschneiden, allerdings erhebliche 

Mängel bei den als besonders relevant eingestuften Risikokriterien aufweisen. Zur Beantwor-

tung dieser Fragestellung wurden die ausgewählten Kriterien einem Vergleich mit dem rech-

nerischen Gesamtergebnis und der jeweiligen Bereichsnote unterzogen. Hierfür wurden in 

einem ersten Schritt diejenigen Fälle ausgewählt, bei denen die genannten Kriterien als 

mangelhaft eingestuft worden sind, in einem zweiten Schritt wurde für diese Fälle die Vertei-

lung der Gesamtbewertung und der Bereichsbewertung errechnet.  

 

2.3.4.2 Ergebnisse 

Tabelle 16 zeigt die für die ambulante Pflege ausgewählten Risikokriterien mit der Note 

mangelhaft im Zusammenhang mit der Bewertung des entsprechenden Qualitätsbereichs. 

Zunächst zeigt sich, dass vor allem die Kriterien T1 ĂIndividuelle W¿nsche Kºrperpflegeñ und 

T13 ĂKontrakturprophylaxeñ vergleichsweise häufig mit der Note mangelhaft bewertet worden 

sind.  

 

Tabelle 16 zeigt die Verteilungen des Bereichsergebnisses für diejenigen Fälle, die bei den 

Risikokriterien die Note mangelhaft erhalten haben. Insbesondere bei den Kriterien T1 ĂIndi-

viduelle Wünsche Kºrperpflegeñ und T2 ĂIndividuelle W¿nsche Essen und Trinkenñ kommen 

sehr gute und gute Bereichsnoten bei 50,6 Prozent (T1) bzw. 44,8 Prozent (T2) der Fälle vor.  

 

Tabelle 16: Bereichsergebnis bei ausgewählten mit mangelhaft bewerteten Risikokriterien ï 

ambulante Pflege 

 

  davon 

Bereichsnote geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

    a. %             

T1 ĂIndividuelle W¿n-
sche Kºrperpflegeñ 83 28 33,7 14 16,9 15 18,1 11 13,3 15 18,1 

T2 ĂIndividuelle W¿n-
sche Essen und Trin-
kenñ 49 10 20,4 11 22,4 9 18,4 7 14,3 12 24,5 

T5 ĂInformation bei 
Fl¿ssigkeitsdefizitñ 15 0 0,0 0 0,0 3 20,0 4 26,7 8 53,3 

T8 ĂInformation bei Er-
nªhrungsdefizitñ 30 1 3,3 1 3,3 3 10,0 7 23,3 18 60,0 

T12 ĂGewebeschonende 
Lagerungñ 55 1 1,8 3 5,5 10 18,2 14 25,5 27 49,1 

T13 ĂKontrakturprophy-
laxeñ 127 8 6,3 19 15,0 23 18,1 25 19,7 52 40,9 

T18 ĂWundbehandlungñ 18 0 0,0 4 22,2 3 16,7 2 11,1 9 50,0 

T19 ĂMedikamentenga-
beñ 55 0 0,0 9 16,4 15 27,3 9 16,4 22 40,0 

 

 



Evaluation der Transparenzvereinbarung ï Abschlussbericht 29 

Betrachtet man nun die Verteilung des rechnerischen Gesamtergebnisse bei denjenigen 

Fällen, die eine mangelhafte Bewertung auf Ebene der ausgewählten Risikokriterien erhalten 

haben, zeigt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 17): Insgesamt kommt es in 146 Fällen dazu, 

dass eine mangelhafte Bewertung der ausgewählten Kriterien mit einer sehr guten bis guten 

Gesamtbenotung einhergeht. Auffällig ist in diesem Zusammenhang das Kriterium T13 ĂKon-

trakturprophylaxeñ: 44 Prozent der Dienste, die bei diesem Kriterium die Note mangelhaft 

erhalten haben, schneiden in der Gesamtbetrachtung sehr gut bis gut ab.  

 

Tabelle 17: Rechnerisches Gesamtergebnis bei ausgewählten mit mangelhaft bewerteten Risi-

kokriterien ï ambulante Pflege 

 

  davon 

Gesamtbewertung geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

    a. % a. % a. % a. % a. % 

T1 ĂIndividuelle W¿n-
sche Kºrperpflegeñ 83 7 8,4 25 30,1 25 30,1 12 14,5 14 25,3 

T2 ĂIndividuelle W¿n-
sche Essen und Trin-
kenñ 49 2 4,1 8 16,3 11 22,4 14 28,6 5 28,6 

T5 ĂInformation bei 
Fl¿ssigkeitsdefizitñ 15 0 0,0 2 13,3 4 26,6 5 33,3 4 26,6 

T8 ĂInformation bei Er-
nªhrungsdefizitñ 30 1 3,3 3 10,0 6 20,0 10 33,3 10 33,3 

T12 ĂGewebeschonende 
Lagerungñ 55 1 1,8 14 25,5 21 38,2 8 14,5 11 20,0 

T13 ĂKontrakturprophy-
laxeñ 127 19 15,0 37 29,1 32 25,2 20 15,7 19 15,0 

T18 ĂWundbehandlungñ 18 2 11,1 6 33,3 6 33,3 0 0,0 4 22,2 

T19 ĂMedikamentenga-
beñ 55 7 12,7 13 23,6 16 29,1 5 9,1 14 25,5 

 

 

Anhand der mit den Tabellen 3.b.1 und 3.b.2 der Anlage 2 gewählten Darstellungsform wird 

darüber hinaus aber auch deutlich, dass ï anders als in der stationären Pflege ï die meisten 

der ausgewählten Kriterien (T3, T6, T10, T11 und T14) des Qualitätsbereichs 1 häufiger 

besser als der entsprechende Bereich und das rechnerische Gesamtergebnis abschneiden. 

Das deutet darauf hin, dass andere personenbezogene oder einrichtungsbezogene Kriterien 

sowohl die entsprechenden Bereichsergebnisse als auch das rechnerisches Gesamtergeb-

nis stärker beeinflussen als die hier ausgewählten Risikokriterien.  

 

2.3.5 Treten schlechte Prüfergebnisse bei personenbezogenen Kriterien eher verein-

zelt oder bei eher mehreren Kriterien gleichzeitig auf? (Fragestellung 3) 

 

2.3.5.1 Vorgehen  

Die im vorangegangenen Abschnitt berichteten Ergebnisse geben Auskunft darüber, wie 

häufig auf der Ebene einzelner Kriterien Diskrepanzen zwischen der Bewertung des jeweili-
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gen Kriteriums und der entsprechenden Bereichsbewertung bzw. der Gesamtbewertung vor-

kommen. In einen weiteren Schritt ist nun zu prüfen, ob Diskrepanzen dieser Art nur einzelne 

oder Kombinationen personenbezogener Risikokriterien betreffen. Zu diesem Zweck wurden 

Häufigkeitsauszählungen vorgenommen, die Auskunft darüber geben, in wieweit mangelhaft 

bewertete Risikokriterien gehäuft vorkommen und wie sich solche Fälle auf das Ergebnis des 

entsprechenden Qualitätsbereichs und das rechnerische Gesamtergebnis verteilen.  

 

2.3.5.2 Ergebnisse  

Tabelle 18 ist zu entnehmen, wie sich die Noten f¿r den Qualitªtsbereich 1 ĂPflegerische 

Leistungenñ verteilen, wenn eine festgelegte Anzahl von Risikokriterien in Kombination mitei-

nander mangelhaft bewertet worden ist. In 8 von 50 Fällen, bei denen 2 Risikokriterien als 

mangelhaft bewertet worden sind, kommt die Note sehr gut und gut für den Qualitätsbereich 

1 vor. Die Noten sehr gut und gut kommen für den Qualitätsbereich 1 nicht mehr vor, wenn 3 

und mehr der Risikokriterien mangelhaft bewertet worden sind. Die Note befriedigend kommt 

für den Qualitätsbereich 1 nicht mehr vor, wenn 5 und mehr der Risikokriterien mangelhaft 

bewertet worden sind. Die Note mangelhaft kommt für den Qualitätsbereich 1 nur dann nicht 

vor, wenn keins der Risikokriterien mangelhaft bewertet worden ist.  

 

Tabelle 18: Anzahl mangelhaft bewerteter Risikokriterien im Vergleich zur Note des Qualitäts-

bereichs 1 ĂPflegerische Leistungenñ und 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñï 

ambulante Pflege 

 

  Ergebnis Qualitªtsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ 

Anzahl mangelhaft be-
werteter  

Risikokriterien geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

    a. % a. % a. % a. % a. % 

0 63 44 69,8 14 22,2 3 4,8 2 3,2 0 0,0 

1 63 10 15,9 26 41,3 15 23,8 10 15,9 2 3,2 

2 50 1 2,0 7 14,0 11 22,0 16 32,0 15 30,0 

3 34 0 0,0 0 0,0 5 14,7 6 17,6 23 67,6 

4 13 0 0,0 0 0,0 5 38,5 8 61,5 0 0,0 

5 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

6 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

  

davon Ergebnis Qualitªtsbereich 2 Ă rztliche verordnete pflegerische 
Leistungen 

Anzahl mangelhaft be-
werteter  

Risikokriterien geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

  

a. % a. % a. % a. % a. % 

0 165 95 57,6 26 15,8 22 13,3 15 9,1 7 4,2 

1 59 0 ,0 13 22,0 16 27,1 11 18,6 19 32,2 

2 7 0 ,0 0 ,0 1 14,3 0 ,0 6 85,7 
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Tabelle 19 ist zu entnehmen, wie sich die Noten für das rechnerische Gesamtergebnis ver-

teilen, wenn eine festgelegte Anzahl von Risikokriterien in Kombination miteinander mangel-

haft bewertet worden ist. In 38 von 87 Fällen, bei denen 2 ï 3 Risikokriterien als mangelhaft 

bewertet worden sind, kommt die Note sehr gut und gut für das rechnerische Gesamtergeb-

nis vor. Darüber hinaus kommt in 2 von 32 Fällen, bei denen 4 ï 5 Risikokriterien mangelhaft 

bewertet worden sind, die Note gut für das rechnerische Gesamtergebnis vor. Die Note sehr 

gut kommt für das rechnerische Gesamtergebnis nicht mehr vor, wenn 4 und mehr Risikokri-

terien mangelhaft bewertet worden sind. Die Note gut kommt für das rechnerische Gesamt-

ergebnis nicht mehr vor, wenn 6 und mehr der Risikokriterien mangelhaft bewertet worden 

sind.  

 

Tabelle 19: Anzahl mangelhaft bewerteter Risikokriterien im Vergleich zum rechnerischen Ge-

samtergebnisses  ï ambulante Pflege 

 

  rechnerisches Gesamtergebnis 

Anzahl mangelhaft be-

werteter  

Risikokriterien geprüft sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

    a. % a. % a. % a. % a. % 

0 53 44 83,0 7 13,2 2 3,8 0 0,0 0 0,0 

1 55 21 38,2 25 45,5 5 9,1 4 7,3 0 0,0 

2 51 6 11,8 23 45,1 15 29,4 5 9,8 2 3,9 

3 36 2 5,6 7 19,4 15 41,7 7 19,4 5 13,9 

4 18 0 0,0 1 5,6 9 50,0 3 16,7 5 27,8 

5 14 0 0,0 1 7,1 1 7,1 4 28,6 8 57,1 

6 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 

7 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

8 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0  

 

 

2.3.6 Zur Anzahl einbezogener Personen 

Die Häufigkeiten zutreffender Items auf Einrichtungsebene sind der Tabelle 6a der Anlage 2 

zu entnehmen. In der ambulanten Pflege kommt es insbesondere im Qualitätsbereich 2 

Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñ häufiger vor, dass Items nicht geprüft werden 

konnten (z.B. T20, T21, T25 im Qualitätsbereich 2).  

 

Trafen Kriterien zu, konnte darüber hinaus bei den Kriterien der Qualitätsbereiche 1 ĂPflege-

rische Leistungenñ und 2 Ă rztliche verordnete Pflegerische Leistungenñ in der Mehrzahl der 

Fälle nur eine Person in die Prüfung einbezogen werden. Besonders auffällig sind die Kriteri-

en T12 ĂGewebeschonende Lagerung zur Vermeidung von Druckgeschw¿ren", T13 ĂKontra-
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katurprophylaxeñ, T15 ĂBiographie Demenz" und T16 ĂInformation Angehºrige zum Umgang 

mit Demenz" des Qualitätsbereichs 1 (vgl. Tabelle 20) und T18 ĂWundbehandlung", T22 

ĂBlutzuckermessung entsprechend ªrztlicher Anordnung", T25 ĂKatheterisierung der Harn-

blase" und T26 ĂStomabehandlung entsprechend ªrztlicher Anordnung" des Qualitªtsbe-

reichs 2 (vgl. Tabelle 21). 

 

Tabelle 20: Mittelwert, Minimum, Maximum und Häufigkeiten einbezogener Personen für den 

Qualitätsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ ï ambulante Pflege (Mittelwert, Minimum und 

Maximum beziehen sich nur auf diejenigen Fälle, in denen das Kriterium geprüft werden konnte 

und Angaben einbezogener Personen vorlagen) 

Kriterium M Min Max 

Anzahl =0 

in % 

Anzahl= 1 

in % 

Anzahl= 2 

in % 

Anzahl >2 

in % 

T1 5,4 1,0 15,0 11,7 0,9 0,9 86,5 

T2 2,2 1,0 7,0 39,8 23,4 13,9 22,9 

T3 1,8 1,0 7,0 45,5 27,7 15,2 11,6 

T4 1,9 1,0 6,0 44,2 27,7 15,2 12,9 

T5 1,8 1,0 6,0 78,4 12,1 5,6 3,9 

T6 2,2 1,0 8,0 36,4 26,8 14,7 22,1 

T7 1,6 1,0 6,0 35,5 26,4 14,7 23,4 

T8 2,6 1,0 13,0 64,5 23,8 6,9 4,8 

T9 2,2 1,0 7,0 20,3 19,9 22,9 36,9 

T10 2,5 1,0 13,0 20,3 21,6 23,4 34,7 

T11 2,2 1,0 7,0 22,5 23,4 26,0 28,1 

T12 1,7 1,0 5,0 36,8 32,0 21,6 9,6 

T13 2,1 1,0 6,0 18,2 32,0 25,5 24,3 

T14 3,5 1,0 11,0 19,5 10,8 15,2 54,5 

T15 1,8 1,0 7,0 40,7 31,2 16,0 12,1 

T16 1,7 1,0 6,0 46,3 31,2 13,9 8,6 

T17 1,4 1,0 4,0 80,1 13,4 5,6 0,9 
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Tabelle 21: Mittelwert, Minimum, Maximum und Häufigkeiten einbezogener Personen für den 

Qualitªtsbereich 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñ ï ambulante Pflege (Mittel-

wert, Minimum und Maximum beziehen sich nur auf diejenigen Fälle, in denen das Kriterium 

geprüft werden konnte und Angaben zur Anzahl einbezogener Personen vorlagen) 

Kriterium M Min Max 

Anzahl = 0 

in % 

Anzahl= 1 

in % 

Anzahl =2 

in % 

Anzahl >2 

in % 

T18 1,2 1,0 2,0 84,1 13,4 2,5 0,0 

T19 3,2 1,0 13,0 32,4 13,2 16,2 38,2 

T20 1,7 1,0 4,0 96,9 1,8 0,9 0,4 

T21 2,5 1,0 4,0 98,3 0,9 0,0 0,9 

T22 1,3 1,0 3,0 90,2 7,9 0,9 0,9 

T23 1,6 1,0 5,0 67,9 20,0 8,5 3,6 

T24 1,7 1,0 5,0 62,8 22,7 7,0 7,5 

T25 1,3 1,0 3,0 88,2 9,0 2,4 0,4 

T26 1,0 1,0 1,0 97,4 2,6 ,0 0,0 

T27 3,6 1,0 13,0 27,2 10,3 9,6 52,9 

 

 

2.3.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der quantitativen Analyse für die ambulante 

Pflege 

Auf der Grundlage der in diesen Abschlussbericht einbezogenen Daten aus MDK-

Qualitätsprüfungen in der ambulanten Pflege kann zunächst festgehalten werden, dass die 

Transparenzvereinbarung ï fokussiert auf die vereinbarten Transparenzkriterien ï grund-

sätzlich geeignet ist, Qualitätsunterschiede in der ambulanten Pflege darzustellen: 

 

- Das Ergebnis der Gesamtbewertung verteilt sich auf das gesamte Notenspektrum 

von sehr gut bis mangelhaft.  

 

- Beim Qualitätsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ verteilen sich die Bereichsnoten 

noch deutlicher als beim Gesamtergebnis auf das gesamte Notenspektrum von sehr 

gut bis mangelhaft. 

 
- Beim Qualitätsbereich 2 "Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen" verteilen sich 

die Bereichsnoten ebenfalls über das gesamte Notenspektrum, allerdings mit Ein-

schränkungen (vgl. Abschnitt Schwächen).  

 
- Die Ergebnisse verschiedener zentraler personenbezogener Transparenzkriterien 

zeigen darüber hinaus, dass 1/3 der Dienste die Anforderungen derzeit nicht oder nur 

zum Teil erf¿llen (Noten ausreichend oder mangelhaft), z.B. bei den Kriterien T1 ĂIn-

dividuelle W¿nsche Kºrperpflegeñ, T13ñKontrakturprophylaxeñ, T19 ĂMedikamenten-

gabeñ. 
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Dies zeigt, dass in die Transparenzvereinbarung wichtige Qualitätsparameter einge-

flossen sind, die von vielen Diensten noch nicht erfüllt werden und durch deren Veröf-

fentlichung den Verbrauchern neben den Noten für die Qualitätsbereiche und dem 

rechnerischen Gesamtergebnis wichtig Informationen über Qualitätsdefizite zu we-

sentlichen Kriterien zur Verfügung gestellt werden. 

 

Auf der anderen Seite ergeben sich auf der Grundlage der vorliegenden Daten jedoch 

auch Hinweise auf mögliche Schwachpunkte der Transparenzvereinbarung für die ambu-

lante Pflege: 

 

- Obwohl Pflegedienste z.B. bei den folgenden, zentralen kundenbezogenen 

Transparenzkriterien (Risikokriterien) 

 

T1 Werden die individuellen Wünsche zur Körperpflege im Rahmen der vereinbar-
ten Leistungserbringung berücksichtigt? 

T2 Werden die individuellen Wünsche zum Essen und Trinken im Rahmen der 
vereinbarten Leistungserbringung berücksichtigt? 

T5  Wird der pflegebedürftige Mensch bzw. sein Angehöriger informiert bei erkenn-
baren Flüssigkeitsdefiziten?  

T8  Wird der pflegebedürftige Mensch bzw. sein Angehöriger informiert bei erkenn-
baren Ernährungsdefiziten?  

T12 Wird im Rahmen der vereinbarten Leistung Lagern eine gewebeschonende 
Lagerung zur Vermeidung von Druckgeschwüren vorgenommen? 

T13 Werden die individuellen Risiken hinsichtlich der Kontrakturen bei der Erbrin-
gung der vereinbarten Leistungen berücksichtigt? 

T18 Basieren die pflegerischen Maßnahmen zur Behandlung der chronischen Wun-
den oder des Dekubitus auf dem aktuellen Stand des Wissens? 

T19 Entspricht die Medikamentengabe der ärztlichen Verordnung? 
 

mit der Note mangelhaft bewertet wurden, erhielt ein relevanter Teil der Pflegedienste 

ein sehr gutes oder gutes rechnerisches Gesamtergebnis (vgl. Tabelle 19). 

 

- Beim Qualitätsbereich 2 "Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen" verteilen sich 

die Bereichsnoten zwar über das gesamte Notenspektrum, allerdings kommt die Note 

ausreichend nur in 0,1 Prozent der Fälle vor und die Note sehr gut kommt im Ver-

gleich zum rechnerischen Gesamtergebnis und zum Qualitätsbereich 1 "Pflegerische 

Leistungen" mit 41,1 Prozent häufiger vor. 

 

- Im Qualitªtsbereich 3 ĂDienstleistung und Organisationñ ist die Streubreite der Be-

reichsnote geringer. Insgesamt dominieren hier gute und sehr gute Ergebnisse (73 

Prozent). Alleine auf die Note sehr gut entfallen 61 Prozent.  

 

- Im Qualitªtsbereich 4 ĂBefragung der Kundenñ konzentrieren sich die Ergebnisse fast 

ausschließlich auf die Note sehr gut.  
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- Eine Reihe von personenbezogenen Kriterien wird bei Weitem nicht in jeder ambulan-

ten Pflegeeinrichtung erfasst. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass diese Kriteri-

en in der Praxis nur auf wenige Pflegebedürftige überhaupt zutreffen und diese mit 

großer Wahrscheinlichkeit durch die zufallsgesteuerte Stichprobe nicht erfasst wer-

den können. Dies führt dazu, dass diese Kriterien oft nur auf der Grundlage weniger 

pflegebedürftiger Personen bewertet oder überhaupt nicht in den Prüfungen und in 

der Notenbewertung berücksichtigt werden können. Das betrifft vor allem den Quali-

tªtsbereich 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñ. 

 

3 Qualitative Analyse 

Ergänzend zu der quantitativen Datenanalyse sollten jeweils solche Transparenz- und Prüf-

berichte einschließlich Erhebungsbogen aus MDK-Prüfungen in anonymisierter Form einer 

qualitativen Analyse unterzogen werden, bei denen nach Einschätzung der Prüfer die Ge-

samt-, Bereichs- oder Kriteriennoten nicht nachvollziehbar waren. Bei der qualitativen Aus-

wertung sollte Diskrepanzen zwischen 

 

- Prüfberichten und Transparenzberichten 
- Einschätzungen der Prüfer zur Qualität der Pflege und den Noten anhand der 

Transparenzvereinbarungen 
 

nachgegangen werden. Die MDK-Gemeinschaft war aufgefordert, bis zum 20.11.2009 ent-

sprechende Prüfberichte zur Verfügung zu stellen. Bei den eingereichten Prüfberichten han-

delt es sich um exemplarische Fallbeispiele, sie bilden nicht die Gesamtmenge der Prüfer-

gebnisse, die aus Sicht der Prüfer widersprüchlich waren. 

 

3.1 Vorgehen 

Die zur qualitativen Analyse von den MDK bereitgestellten Fallbeispiele wurden zur Analyse 

an die Mitglieder des Projektteams ĂEvaluationñ der SEG 2 verteilt. Dabei wurde sicherge-

stellt, dass die Mitglieder des Projektteams keine Fälle aus dem eigenen MDK zu bearbeiten 

hatten. Die von den Prüfern zusätzlich zu den Prüf- und Transparenzberichten eingereichten 

Diskrepanzformulare dienten bei der qualitativen Auswertung durch das Projektteam ĂEva-

luationñ der SEG 2 der Identifikation der aus Sicht der Prüfer vorliegenden Diskrepanzen. Zur 

Strukturierung der Auswertung durch das Projektteam wurde ein Auswertungsformular ent-

wickelt, mit dem die qualitative Analyse durchgeführt werden konnte. Anhand dieses Auswer-

tungsformulars wurde strukturiert erhoben, wie sich die Versorgungssituation der in die Prü-

fungen einbezogenen pflegebedürftigen Menschen darstellte. Die Mitglieder des Projekt-

teams haben anhand des Auswertungsformulars ï unabhängig von der vorangegangenen 

Einschätzung der Prüfer ï eine eigenständige strukturierte Bewertung der vorliegenden Un-

terlagen vorgenommen und etwaige Diskrepanzen zwischen Prüfbericht und 
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Transparenzbericht bzw. eigener Einschätzung zur Qualität der Pflege anhand der Unterla-

gen und Noten anhand der Transparenzvereinbarungen identifiziert. Bei der weiteren Bear-

beitung sind nur die Fälle berücksichtigt worden, zu denen sowohl die Prüfer des MDK als 

auch die Mitglieder des Projektteam ĂEvaluationñ der SEG 2 der Auffassung waren, dass 

Diskrepanzen zwischen Prüfbericht und Transparenzbericht bzw. eigener Einschätzung und 

Noten laut Transparenzvereinbarungen bestanden. Schwerpunkt bei dieser Einschätzung 

war die Ebene der Qualitätsbereiche sowie die Ebene des rechnerischen Gesamtergebnis-

ses. Besondere Berücksichtigung fand dabei die Versorgungsqualität der von den Pflegeein-

richtungen versorgten Personen.  

 

3.2 Datengrundlage 

Bei 21 von 30 analysierten Fällen aus der stationären Pflege von den MDK Nordrhein, Sach-

sen, Berlin-Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Sachsen-Anhalt, Hessen 

und Nord sowie 5 von 10 analysierten Fällen aus der ambulanten Pflege von den MDK Hes-

sen, Nord und Nordrhein teilten Prüfer und Mitglieder des Projektteam ĂEvaluationñ der SEG 

2 die Auffassung, dass Diskrepanzen vorlagen.  

 

Tabelle 22 gibt Auskunft über die Verteilung der analysierten Fälle auf die Prüfarten. Dabei 

zeigt sich, dass bei der überwiegenden Zahl der eingereichten und analysierten Fallbeispiele 

die Prüfungen in Form einer Regelprüfung durchgeführt worden sind, von den insgesamt 26 

Fallbeispielen aus der ambulanten und stationären Pflege stammen lediglich 7 aus Anlass-

prüfungen. 

 

Tabelle 22: Verteilung der Fallbeispiele auf Prüfarten 

Verteilung der Fallbeispiele auf Prüfarten 

 ambulant stationär 

Regelprüfung 3 16 

Anlassprüfung 2 5 

Wiederholungsprüfung 0 0 

gesamt 5 21 

 

 

Tabelle 23 zeigt, wie häufig bei den eingereichten Fallbeispielen die Noten der Qualitätsbe-

reiche und das Gesamtergebnis für die stationäre Pflege als nicht nachvollziehbar einge-

schªtzt worden ist. Das Gesamtergebnis und die Note f¿r den Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und 

medizinische Versorgungñ mit jeweils 18 Nennungen sind demnach am hªufigsten als nicht 

nachvollziehbar eingeschätzt worden.  
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Tabelle 23: Häufigkeiten nicht nachvollziehbarer Noten ï stationäre Pflege 

Häufigkeiten nicht nachvollziehbarer Noten  

Qualitätsbereiche und Gesamtergebnis 

stationär 

Gesamtergebnis Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

18 18 6 5 1 5 

 

 

Tabelle 24 zeigt, wie häufig bei den eingereichten Fallbeispielen die Noten der Qualitätsbe-

reiche und das Gesamtergebnis für die ambulante Pflege als nicht nachvollziehbar einge-

schªtzt worden ist. Das Gesamtergebnis und die Note f¿r den Qualitªtsbereich 1 ĂPflegeri-

sche Leistungenñ sind etwas hªufiger als nicht nachvollziehbar eingeschªtzt worden, als die 

Noten für die übrigen Qualitätsbereiche.  

 

Tabelle 24: Häufigkeiten nicht nachvollziehbarer Noten ï ambulante Pflege 

Häufigkeiten nicht nachvollziehbarer Noten  

Qualitätsbereiche und Gesamtergebnis 

ambulant 

Gesamtergebnis Q1 Q2 Q3 Q4 

3 3 2 2 0 

 

 

Bewertet man die Einschätzungen über die Nachvollziehbarkeit zu den Transparenz- und 

Prüfergebnissen für die ambulante und die stationäre Pflege zusammen, so wird deutlich, 

dass nach Einschätzung der Prüfer und der Mitglieder des Projektteams ĂEvaluationñ der 

SEG 2 nicht nur Diskrepanzen beim Gesamtergebnis bestehen, sondern dass auch zu den 

zentralen Qualitätsbereichen häufiger Diskrepanzen gesehen werden. In der stationären 

Pflege finden sich diese Diskrepanzen mit Abstand am häufigsten im Qualitätsbereich 1 

ĂPflege und medizinische Versorgungñ aber auch in den Qualitªtsbereichen 2 ĂUmgang mit 

Demenzkranken Bewohnernñ sowie 3 ĂSoziale Betreuung und Alltagsgestaltungñ. In der am-

bulanten Pflege sind nur eingeschränkt Aussagen hierzu möglich, da nur fünf Fälle einer 

Analyse unterzogen werden konnten. Aber auch anhand dieser Fälle deutet sich an, dass 

neben dem Gesamtergebnis insbesondere im Qualitªtsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ 

Diskrepanzen gesehen werden. 

 

3.3 Ergebnisse der qualitativen Analyse für die stationäre Pflege 

Bei der Ergebnisdarstellung der qualitativen Analyse für die stationäre Pflege wird exempla-

risch auf 21 ausgewertete Fallbeispiele zurückgegriffen. Alle 21 analysierten stationären Fäl-

le sind in Anlage 3 zusammenfassend beschrieben. Von diesen 21 Fallbeispielen wurden 
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wiederum 3 Fallbeispiele herangezogen, um Diskrepanzen zwischen der Situation auf der 

Kriterienebene und den Bereichs- bzw. Gesamtergebnissen zu veranschaulichen. 

 

3.3.1 Gesamtergebnis 

In 15 der 18 Fälle, bei denen das Gesamtergebnis als nicht nachvollziehbar eingeschätzt 

worden ist, wurde mindestens auch das Ergebnis zum Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medi-

zinische Versorgungñ als nicht nachvollziehbar eingestuft. Wie auch in der quantitativen Ana-

lyse gezeigt werden konnte, besteht (insbesondere aufgrund der hohen Anzahl der Kriterien) 

ein Zusammenhang zwischen dem Gesamtergebnis und dem Ergebnis zum Qualitätsbereich 

1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ. Die Mitglieder des Projektteams ĂEvaluationñ der 

SEG 2 haben bei der Begründung für Diskrepanzen beim Gesamtergebnis auf die Begrün-

dung für den Qualitätsbereich 1 verwiesen. Aus diesem Grund wird der Schwerpunkt der 

qualitativen Analyse für die stationäre Pflege auf diesen Qualitätsbereich gelegt. 

 

Neben den Verweisen auf Kriterien des Qualitªtsbereiches 1 ĂPflege und medizinische Ver-

sorgungñ sind aber auch noch andere Gr¿nde genannt worden, die zu der Einschªtzung ge-

führt haben, dass das Gesamtergebnis nicht plausibel ist. So wurden im Fall 11 (Gesamtnote 

2,4) beispielhaft Kriterien als Begründungen angegeben, die nicht als Transparenzkriterien 

vereinbart sind oder die nicht zum umfangreicheren Prüfkatalog des MDK standardmäßig 

zugehören. Genannt wurden hier6: 

 

- Leitungsstellen nicht besetzt (3.2 ï 3.7) 
- erhebliche Personalengpässe mit hoher Fluktuation, die durch Zeitarbeit z.T. kompensiert 

wird 
- keine Anleitung von Hilfskräften (4.3) 
- unfreundliches Personal 
- Versorgungsengpässe z.B. bei Toilettenpapier und Handtüchern 
- verschlissene Wäsche. 
 

Die zum Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ im Folgenden genannten 

Gründe für nicht nachvollziehbare Noten können auch als Begründungen für ein nicht nach-

vollziehbares Gesamtergebnis verstanden werden. 

 

3.3.2 Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ 

Zur Bewertung der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu diesem Qualitätsbereich wurde 

das Augenmerk insbesondere auf die Versorgungsqualität bei den Bewohnern gelegt. Be-

sonders in den Fokus genommen wurden dabei Situationen, in denen erforderliche Maß-

nahmen nicht, nicht vollständig oder nicht korrekt durchgeführt worden sind oder in denen 

ein Zusammenhang zwischen der Versorgungsqualität der Pflegeeinrichtung und einem ein-

getretenen Schaden oder einer unerwünschten Folge besteht. 

 

                                                
6
 Die Nummern in Klammern geben die Nummern der Anlage 1 bzw. 2 zur QPR an. Die Bezeichnung Txx bezieht 

sich auf die Transparenzkriterien mit den entsprechenden Nummern. 
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So zeigt sich z.B. im Fall 1 (Gesamtergebnis 1,7; Q1-Note 2,3; 10 Personen in die Prüfung 

einbezogen) u.a., dass von vier Personen mit chronischen Schmerzen bei zwei Personen 

Schmerzen wegen fehlender Medikation bestanden. Von sechs Personen mit einem 

Dekubitusrisiko wurden bei keinem systematisch die erforderlichen Dekubitusprophylaxen 

durchgeführt, bei einer Person war ein Dekubitus eingetreten, bei dem ein Zusammenhang 

mit der Versorgungsqualität der Pflegeeinrichtung gesehen wurde. Weiterhin lag bei sechs 

Personen ein Kontrakturrisiko vor, bei keiner dieser Personen war erkennbar, dass Maß-

nahmen zur Prophylaxe durchgeführt worden sind, bei drei Personen davon bestanden Kont-

rakturen, bei denen ein Zusammenhang mit der Versorgungsqualität der Pflegeeinrichtung 

gesehen wurde. Weiterhin wurden in Fall 1 bei zwei von fünf Personen nicht die erforderli-

chen Maßnahmen zur Ernährung durchgeführt, bei einer von acht Personen waren die erfor-

derlichen Maßnahmen zur Flüssigkeitsversorgung nicht durchgeführt worden. 

 

Auch im Fall 7 (Gesamtergebnis 1,9; Q1-Note 2,7; 8 Personen in die Prüfung einbezogen) 

erhielt von zwei Personen mit chronischen Schmerzen eine Person die verordneten 

Schmerzmedikamente nicht, bei zwei Personen waren die Bedarfsmedikamente nicht vor-

handen, eine in die Prüfung einbezogenen Person hatte während der Prüfung Schmerzen im 

Brustwirbelbereich, die Durchführung ärztlich verordneter Salbeneinreibungen bei einer Rip-

penfraktur nach Sturz waren nicht nachvollziehbar, ebenso der Einsatz eines Schmerzpflas-

ters. In der gleichen Einrichtung wurden acht Personen mit einem Sturzrisiko in die Prüfung 

einbezogen, drei dieser Personen erhielten keine Prophylaxen gegen Stürze. P5 (Zustand 

nach Rippenfraktur durch Sturz) hatte zum Zeitpunkt der Prüfung keine Rufglocke am Platz, 

auch bei P7 war zum Zeitpunkt der Prüfung die Rufglocke nicht erreichbar, obwohl die Per-

son personelle Hilfe beim Gang zur Toilette benötigte, weiterhin wurden bei P8 freiheitsent-

ziehende Maßnahmen bei Sturzgefahr durchgeführt, deren Sinnhaftigkeit aus fachlichen Er-

wägungen zweifelhaft ist. Drei der in die Prüfung einbezogenen Personen hatten ein 

Dekubitusrisiko, bei allen drei Personen wurden die erforderlichen Maßnahmen zur 

Dekubitusprophylaxe nicht sachgerecht und ausreichend durchgeführt. Bei P8 dehnten sich 

die Lagerungsintervalle statt auf 2-3 Stunden auf bis zu 5 Stunden aus, Lagerungsprotokolle 

waren teilweise lückenhaft, nach 4,5 Stunden Mobilisation in den Rollstuhl war eine Rötung 

des Gesäß am Prüfungstag feststellbar, es erfolgten keine Hautinspektionen und keine Mik-

rolagerung. Bei P9 bestand eine hohe Dekubitusgefährdung, dennoch waren nur 4stündliche 

Lagerungen geplant und zum Teil wurden diese geplanten Intervalle in der Durchführung 

noch deutlich überschritten, die Lagerungspläne waren sehr unvollständig, z.T. existierten 

tagelange Lücken. Bei den gleichen Personen lag auch eine Kontrakturgefahr vor. Bei P8 

und P9 lagen beginnende Kontrakturen vor und es waren weder Prophylaxen geplant noch 

wurden Maßnahmen durchgeführt. Bei P8 wurden auch keine Zwischen- und Spät-

/Nachtmahlzeiten angeboten, teilweise fehlten auch die Hauptmahlzeiten, trotz relevanter 

Gewichtsabnahme. Ebenso war bei P9 nicht erkennbar, dass Zwischen- oder Nachtmahlzei-

ten angeboten wurden, der eingetretene Gewichtsverlust wurde in der Planung nicht berück-

sichtigt. Ebenso erhielten P 8 und 9 keine Getränke zwischen Abendessen und Frühstück, 

bei P 9 sollte nach ärztlicher Anordnung bei Unterschreitung einer Zielmenge eine s.c.-

Infusion gegeben werden, dies ist mehrfach nicht erfolgt. 
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Im Fall 15 (Gesamtergebnis 2,1; Q1-Note 3,0; 8 Personen in die Prüfung einbezogen) hatten 

fünf der in die Prüfung einbezogenen Personen chronische Schmerzen, bei einer dieser Per-

sonen war ein Bedarfsmedikament verordnet, dass sie trotz mehrfach geäußerter Schmer-

zen nicht erhalten hatte. Drei Personen hatten einen Dekubitus, die Maßnahmen zur Versor-

gung des Dekubitus basierten bei 2 Personen nicht auf dem aktuellen Stand des Wissens, 

bei einer Person war die Frequenz der Wundversorgung niedriger als vom Arzt verordnet, 

am Tag der Prüfung war die Wunde nicht versorgt (keine Wundabdeckung), es gab keine 

Verlaufsdarstellung noch war nachvollziehbar, wo die Wunde entstanden war (in der Einrich-

tung, extern). Bei fünf der in die Prüfung einbezogenen Personen lag ein Sturzrisiko vor, bei 

zwei dieser Personen wurden Maßnahmen zur Sturzprophylaxe nicht durchgeführt, bei P4 

war beispielsweise ein Sturz über den Teppichrand im Zimmer erfolgt, es war jedoch keine 

Beratung über die Beseitigung von Sturzquellen erkennbar. Bei vier Personen bestand ein 

Dekubitusrisiko, bei zwei Personen wurden die erforderlichen Maßnahmen nicht durchge-

führt. Bei diesen zwei Personen konnte die Pflegeeinrichtung nicht nachweisen, die erforder-

lichen Maßnahmen zur Vermeidung eines Schadens durchgeführt zu haben, bei beiden Per-

sonen war ein Dekubitus Grad 3 eingetreten, bei P7 wurden die Lagerungsmaßnahmen un-

zureichend oder gar nicht durchgeführt und die Wechseldruckmatratze war auf das falsche 

Gewicht eingestellt, bei P8 erfolgten keine ausreichenden Lagerungsmaßnahmen. Von den 

vier Personen mit einem Kontrakturrisiko wurden bei drei Personen keine Prophylaxen 

durchgeführt. Bei zwei Personen bestanden Risiken bei der Flüssigkeitsversorgung, bei einer 

dieser Personen wurden die erforderlichen Maßnahmen nicht durchgeführt (unsystematische 

Versorgung) und es bestand am Prüfungstag Aspirationsgefahr wegen Flachlagerung bei 

Flüssigkeitsgabe über die Ernährungssonde. 

 

3.3.3 Qualitªtsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Bewohnernñ  

Fall 8 (Q2-Note 2,0; 15 Personen in die Prüfung einbezogen) zeigt, dass durch die Kombina-

tion von einrichtungsbezogenen Kriterien und personenbezogenen Kriterien eine nicht nach-

vollziehbare Bewertung auf der Bereichsebene zustande kommen kann. In diesem Fall war 

es beispielsweise so, dass bei allen acht in die Prüfung einbezogenen Personen keine ge-

eigneten Angebote zur Bewegung, Kommunikation oder Wahrnehmung gemacht worden 

sind, gleichzeitig erhielt die Einrichtung bei dem Kriterium zur Berücksichtigung des Wohlbe-

findens ein mangelhaft, dennoch kommt ein gutes Bereichsergebnis zustande, weil die ein-

richtungsbezogenen Kriterien mit sehr gut bewertet worden sind. 

 

3.3.4 Qualitªtsbereiche 3 ĂSoziale Betreuung und Alltagsgestaltungñ und 4 ĂWohnen, 

Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygieneñ 

Der Schwerpunkt der qualitativen Analyse hat sich auf die bewohnerzogenen Kriterien aus 

dem Qualitätsbereich 1 und zum Teil Qualitätsbereich 2 bezogen, systematische Aussagen 

auf der Grundlage der Fallbeispiele werden daher an dieser Stelle nicht getroffen. Bei den 

Empfehlungen zur Anpassung der Pflegetransparenzvereinbarung für die stationäre Pflege 

zum Schluss dieses Abschlussberichtes werden jedoch inhaltlich begründete Hinweise zur 

Optimierung gegeben. 
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3.3.5 Qualitªtsbereich 5 ĂBefragung der Bewohnerñ  

Anders als im ambulanten Bereich wurde hier mehrfach von den Mitgliedern des Projekt-

teams ĂEvaluationñ der SEG 2 die Einschªtzung geªuÇert, dass die Note zum Befragungser-

gebnis vor dem Hintergrund der fachlichen Prüfergebnisse nicht nachvollziehbar ist. Für die 

Prüfer und für die Mitglieder des Projektteams ĂEvaluationñ der SEG 2 ist es in der Praxis 

häufig schwierig, die meist extremen Unterschiede zwischen den fachlich bewerteten Quali-

tätsbereichen und den Befragungsergebnissen zu begründen. Dabei handelt es sich um ein 

bekanntes grundsätzliches methodisches Problem, das bei der qualitativen Analyse daher 

nur am Rande in den Blick genommen worden ist. 

 

3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitativen Analyse für die stationäre 

Pflege 

¶ Ausgehend von der Analyse typischer Beispiele hat sich gezeigt,, dass es Fälle gibt, bei 

denen ein erhebliches Missverhältnis zwischen Pflegezustand/Pflegequalität und Ge-

samtergebnis/Bereichsnoten besteht. Dies betrifft in der stationären Pflege insbesondere 

die Themen Dekubitusprophylaxe und Wundversorgung, Ernährung und Flüssigkeitsver-

sorgung, Umgang mit Inkontinenz, Sturzprophylaxe und Kontrakturprophylaxe.  

 

¶ Auch auf der Ebene der Kriterien zeigt sich, dass insbesondere bei den genannten The-

men Kriterien häufiger zu positiv bewertet werden, weil entsprechend der Bewertungs-

systematik der Transparenzvereinbarungen trotz defizitärer Situationen bei einzelnen 

einbezogenen Personen relativ positive Kriterienergebnisse zustande kommen können. 

So wurden z.B. in Fall 7 stationªr beim Kriterium T15 ĂIst der Ernªhrungszustand ange-

messen im Rahmen der Einwirkungsmöglichkeiten der Pflegeeinrichtung?ñ bei einer von 

drei Personen die Anforderungen nicht erfüllt und das Kriterium wurde mit der Note 2,9 

befriedigend bewertet. 

 

¶ Das zufallsgesteuerte Verfahren für die Stichprobenziehung von in die Prüfung einzube-

ziehenden Personen führt dazu, dass wesentliche Kriterien nicht immer in die Prüfung 

einbezogen werden können.  

 

¶ Es hat sich bei der Auswertung der Prüf- und Transparenzberichte gezeigt, dass zwi-

schen Prüfbericht und Transparenzbericht Diskrepanzen entstehen können, weil wichtige 

Organisationskriterien im Transparenzbericht unberücksichtigt bleiben, dies betraf u.a. 

die strukturellen Anforderungen an die Leitungskräfte in der Pflege, die Wahrnehmung 

von Leitungsaufgaben, die Einarbeitung von Hilfskräften und die Berücksichtigung von 

Expertenstandards im Qualitätsmanagement. 

 

¶ Auch wenn die Bewertung der Ergebnisse der Befragung der pflegebedürftigen Personen 

nicht im Vordergrund der Betrachtungen gestanden haben, ist in der stationären Pflege 
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mehrfach von den Mitgliedern des Projektteams ĂEvaluationñ der SEG 2 die Einschªt-

zung geäußert worden, dass die Note zum Befragungsergebnis vor dem Hintergrund der 

fachlichen Prüfergebnisse nicht nachvollziehbar ist. Für die Prüfer und für die Mitglieder 

des Projektteams ĂEvaluationñ der SEG 2 ist es in der Praxis hªufig schwierig, die meist 

extremen Unterschiede zwischen den fachlich bewerteten Qualitätsbereichen und den 

Befragungsergebnissen zu begründen. Dabei handelt es sich um ein bekanntes grund-

sätzliches methodisches Problem. 

 

¶ Die Mischung von einrichtungsbezogenen und personenbezogenen Kriterien im Quali-

tªtsbereich 2 ĂUmgang mit demenzkranken Bewohnernñ kann dazu f¿hren, dass auf der 

Ebene der Bereichsnote einrichtungsbezogene (nachrangigere) Kriterien mit guten Noten 

personenbezogene (vorrangigere) Kriterien mit schlechten Noten ausgleichen können.  

 

3.5 Ergebnisse der qualitativen Analyse für die ambulante Pflege 

Bei der Ergebnisdarstellung der qualitativen Analyse für die ambulante Pflege wird auf die 5 

ausgewerteten Fallbeispiele zurückgegriffen. Die 5 analysierten ambulanten Fälle sind in 

Anlage 4 zusammenfassend beschrieben7. 

 

3.5.1 Gesamtergebnis 

In Fall 1 (Gesamtergebnis 1,7; 5 Personen in die Prüfung einbezogen), wird durch das aus-

wertende Mitglied des Projektteams ĂEvaluationñ der SEG 2 unter anderem hervorgehoben, 

dass erhebliche Mªngel bei personenbezogenen Prozessen (T1 ĂIndividuelle W¿nsche Kºr-

perpflegeñ bei zwei von fünf Personen bei der Leistungserbringung nicht berücksichtigt, T11 

ĂDekubitusrisikoñ bei zwei von drei Personen nicht erfasst, T13 ĂKontrakturrisikoñ bei null von 

zwei Personen bei der Leistungserbringung berücksichtigt) sich nicht ausreichend auf das 

Gesamtergebnis auswirkten.  

 

Auch in Fall 2 (Gesamtergebnis 3,4; 5 Personen in die Prüfung einbezogen) wird das Ge-

samtergebnis nicht als nachvollziehbar bewertet. In diesem Fall war im Qualitätsbereich 1 

ĂPflegerische Leistungenñ die Note (Q1-Note 5,0) nachvollziehbar, aber dieses Ergebnis hat 

sich nicht ausreichend in der Gesamtnote niedergeschlagen. Diese Note ist zustande ge-

kommen, weil u.a. Kriterien zur Ernährung, Ausscheidung, Dekubituspropyhlaxe, Kontraktur-

prophylaxe aber auch zur Demenz mit mangelhaft bewertet worden sind.  

 

Auch im Fall 5 (Gesamtergebnis 2,1; 5 Personen in die Prüfung einbezogen) wird das Ge-

samtergebnis als nicht nachvollziehbar bewertet, weil sich die Ergebnisse aus dem Quali-

tªtsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ (Q1-Note 4,2) nicht ausreichend auf das Gesamter-

gebnis niedergeschlagen haben. Die Note f¿r den Qualitªtsbereich 1 ĂPflegerische Leistun-

                                                
7
 Die Nummern in Klammern geben die Nummern der Anlage 1 bzw. 2 zur QPR an. Die Bezeichnung Txx bezieht 

sich auf die Transparenzkriterien mit den entsprechenden Nummern. 
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genñ kam zustande, weil u.a. Kriterien zur Kºrperpflege, zum Essen und Trinken, zu Aus-

scheidungen und zu Kontrakturen mit mangelhaft bewertet worden sind.  

 

Zusätzlich zu den personenbezogenen Kriterien wurde in Fall 1 und Fall 2 darauf hingewie-

sen dass wichtige einrichtungsbezogene Kriterien bei der Notenbewertung außen vor bleiben 

mussten, weil diese nicht in den Transparenzvereinbarungen enthalten sind. Auch dies wur-

de als Begründung dafür herangezogen, dass das Gesamtergebnis nicht nachvollziehbar 

war (siehe auch Qualitätsbereich 3).  

 

3.5.2 Qualitªtsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ 

Die Note zum Qualitªtsbereich 1 ĂPflegerische Leistungenñ wurde in drei Fªllen (1, 3, 4) als 

nicht nachvollziehbar bewertet.  

 

In Fall 1 (Q1-Note 2,6) wurde einerseits bei zwei von drei Personen das Dekubitusrisiko nicht 

erfasst (T11), auch beim Kontrakturrisiko (T13) erhielt der Pflegedienst ein mangelhaft, ande-

rerseits wurden auch wesentliche Kriterien, die nicht als Transparenzkriterien vereinbart 

worden sind, nicht erfüllt. Hierbei handelt es sich um erforderliche Beratungsangebote zur 

Dekubitusprophylaxe (11.7) sowie zur Kontrakturprophylaxe (11.11).  

 

In Fall 3 wurden nicht die Transparenzkriterien als Begründung für die nicht nachvollziehbare 

Note für den Qualitätsbereiche herangezogen (Q1-Note 1,9), sondern die Feststellung dass 

zu den Themen Sturzrisiko (11.5), Dekubitusrisiko (11.7), Kontrakturrisiko (11.11), Dehydra-

tationsrisiko (12.5), Ernährung (12.9), Kontinenz (13.3) und Demenz (14.2) der Pflegedienst 

seiner Verantwortung für die Beratung gegenüber den von ihm versorgten pflegebedürftigen 

Personen nicht in erforderlichem Maße nachgekommen ist.  

 

Ebenso verhält es sich mit Fall 4 (Q1-Note 3,7), bei dem das Ergebnis als nicht nachvoll-

ziehbar bewertet worden ist, weil zu den Themen Sturzrisiko (11.5.), Dekubitusrisiko (11.7), 

Ernährung (12.5) und Kontinenz (13.3) die Beratung durch den Pflegedienst Schwächen 

gezeigt hat. 

 

3.5.3 Qualitªtsbereich 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñ 

Die Ergebnisse zum Qualitätsbereich 2 wurden in zwei Fällen (1, 4) als nicht nachvollziehbar 

dargestellt. Hauptbegründung dafür ist, dass aufgrund der Zufallsstichprobe in der ambulan-

ten Pflege nur sehr wenige Personen in die Bewertung dieses Qualitätsbereiches einbezo-

gen werden konnten und dass nur eine sehr geringe Zahl von Kriterien bei diesen Personen 

zutraf. Zu dieser Problematik wird auch auf die quantitative Analyse der Daten zur ambulan-

ten Pflege verwiesen. 

 

In Fall 1 wurde die Note für den Qualitätsbereich 2 auf der Grundlage einer Person berech-

net, bei der lediglich 2 Kriterien zugetroffen haben. In Fall 4 konnten ebenfalls nur 2 Kriterien 

geprüft werden.  
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3.5.4 Qualitªtsbereich 3 ĂDienstleistung und Organisationñ 

Hauptbegründung für die festgestellten Diskrepanzen (Fälle 1, 2) ist auch hier (siehe auch 

Gesamtergebnis), dass wichtige Kriterien im Bereich der Dienstleistung und Organisation bei 

der Bewertung des Qualitätsbereiches außen vor bleiben, weil diese nicht in den 

Transparenzvereinbarungen vereinbart worden sind.  

 

In Fall 1 (Q3-Note 1,0) war das Transparenzkriterium 35 (Verantwortungsbereiche für Lei-

tende Pflegefachkraft geregelt) erfüllt (Note 1,4), die Stelle war jedoch seit sechs Monaten 

gar nicht besetzt, ebenso die Stelle der stellvertretenden verantwortlichen Pflegefachkraft 

(3.2 -3.7). Leitungsaufgaben konnten nicht wahrgenommen (4.2 Zeit für Leitungsaufgaben) 

und Hilfskräfte konnten nicht angeleitet werden (4.3). In diesem Pflegedienst war lediglich 

eine Fachkraft für 10 Stunden in der Woche auf Honorarbasis angestellt.  

 

Auch in Fall 3 erfolgte keine Anleitung von Hilfskräften (4.3), Expertenstandards fanden kei-

ne Berücksichtigung im Qualitätsmanagement (6.3) und ein systematisches Qualitätsmana-

gement nach dem PDCA-Zyklus erfolgte nicht (6.5). 

 

3.5.5 Qualitªtsbereich 4 ĂBefragung der Kundenñ 

Zwar wurden in den Fallbeispielen für die ambulante Pflege die Ergebnisse des Qualitätsbe-

reiches 4 nicht als nicht nachvollziehbar bewertet, es ist jedoch für die Prüfer und für die Mit-

glieder des Projektteams ĂEvaluationñ in der Praxis hªufig schwierig, die meist extremen Un-

terschiede zwischen fachlich bewerteten Qualitätsbereichen und den Befragungsergebnis-

sen zu begründen. Dabei handelt es sich um ein bekanntes grundsätzliches methodisches 

Problem, das bei der qualitativen Analyse daher nur am Rande in den Blick genommen wor-

den ist. 

 

3.6 Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitativen Analyse für die ambulante 

Pflege 

¶ Ausgehend von der Analyse typischer Beispiele hat sich gezeigt, dass es Fälle gibt, bei 

denen ein erhebliches Missverhältnis zwischen Pflegezustand/Pflegequalität und Ge-

samtergebnis/Bereichsnoten besteht. Dies betrifft in der ambulanten Pflege insbesondere 

die Themen Dekubitusprophylaxe und Wundversorgung, Ernährung und Flüssigkeitsver-

sorgung, Umgang mit Inkontinenz, Sturzprophylaxe und Kontrakturprophylaxe.  

 

¶ Auch auf der Ebene der Kriterien zeigt sich, dass insbesondere bei den genannten The-

men Kriterien häufiger zu positiv bewertet werden, weil entsprechend der Bewertungs-

systematik der Transparenzvereinbarungen trotz defizitärer Situationen bei einzelnen 

einbezogenen Personen relativ positive Kriterienergebnisse zustande kommen können.  

 

¶ Das zufallsgesteuerte Verfahren für die Stichprobenziehung von in die Prüfung einzube-

ziehenden Personen führt dazu, dass wesentliche Kriterien nicht immer in die Prüfung 
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einbezogen werden können. Besonders gravierend wirkt sich dies auf den Qualitätsbe-

reich 2 Ă rztlich verordnete pflegerische Leistungenñ in der ambulanten Pflege aus. Die 

Fallbeispiele zeigen, dass hier z.T. auf der Grundlage von 2 Kriterien eine Bereichsnote 

gebildet werden musste. 

 

¶ Es hat sich bei der Auswertung der Prüf- und Transparenzberichte gezeigt, dass zwi-

schen Prüfbericht und Transparenzbericht Diskrepanzen entstehen können, weil wichtige 

Organisationskriterien im Transparenzbericht unberücksichtigt bleiben, dies betraf u.a. 

die strukturellen Anforderungen an die Leitungskräfte in der Pflege, die Wahrnehmung 

von Leitungsaufgaben, die Einarbeitung von Hilfskräften und die Berücksichtigung von 

Expertenstandards im Qualitätsmanagement. 

 

¶ In der ambulanten Pflege wurde insbesondere auch eine Diskrepanz zwischen Prüfbe-

richt und Transparenzbericht gesehen, weil wichtige Prüffragen zur Beratung (z.B. zur In-

kontinenz, zum Dekubitusrisiko, zum Kontrakturrisiko), durch den Pflegedienst zu Risiko-

situationen, die Gegenstand des umfangreicheren Prüfkataloges des MDK sind, die aber 

nicht als Transparenzkriterien vereinbart worden sind, keine Auswirkungen auf die Beno-

tung auf Ebene des Qualitªtsbereiches 1 ĂPflegerische Leistungenñ hatten. 
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4 Empfehlungen 

4.1 Zusätzliche Bewertungsregel 

Das Projektteam ĂEvaluationñ der SEG 2 hat f¿r die ambulante und stationªre Pflege aus 

fachlicher Perspektive Risikokriterien identifiziert (vgl. 2.2.4.1 und 3.4 stationär, 2.3.4.1 und 

3.6 ambulant), die auf das rechnerische Gesamtergebnis und das Ergebnis insbesondere zu 

Qualitätsbereich 1 (ambulant auch Qualitätsbereich 2) nicht immer ausreichenden Einfluss 

haben. Da jedes Kriterium mit gleichem Gewicht in die Bereichsbewertung und das rechneri-

sche Gesamtergebnis eingeht, ist es durch die der Transparenzvereinbarung zugrundelie-

gende Bewertungssystematik möglich, dass eine mangelhafte Bewertung einzelner Risikokri-

terien durch eine gute Bewertung anderer Kriterien ausgeglichen werden kann, so dass 

selbst wenn 2 oder 3 der Risikokriterien eine mangelhafte Note erhalten, immer noch sehr 

gute Gesamtbewertung möglich ist. Die Auswertungen zeigen, dass dies vergleichsweise 

häufig vorkommt (vgl. Tabelle 9, Seite 18 stationär; Tabelle 19, Seite 31 ambulant). Damit 

die besondere inhaltliche Relevanz der genannten Risikokriterien in der Bewertungssystema-

tik Niederschlag findet, ist es notwendig diesen Kriterien durch zusätzliche Bewertungsregeln 

ein angemesseneres Gewicht für das Gesamtergebnis und die Bereichsergebnisse zu ver-

leihen. Daher werden gesondert für die stationäre und die ambulante Pflege zur kurzfristigen 

Änderung der Transparenzvereinbarungen die folgenden zusätzlichen Bewertungsregeln 

vorgeschlagen. 

 

Stationäre Pflege: 

Wenn zwei bis fünf der neun Risikokriterien eine Bewertung von mangelhaft erhalten, wird 

das Ergebnis des Qualitªtsbereichs 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ und das rech-

nerische Gesamtergebnis um eine Notenstufe (1,0) abgewertet.  

 

Wenn sechs bis acht der neun Risikokriterien mangelhaft bewertet worden sind, erfolgt beim 

Qualitätsbereich 1 und beim rechnerischen Gesamtergebnis eine Abwertung um zwei No-

tenstufen (2,0). 

 

Wenn alle neun Risikokriterien mangelhaft bewertet worden sind, erfolgt beim Qualitätsbe-

reich 1 und beim rechnerischen Gesamtergebnis eine Abwertung auf die Note mangelhaft 

(5,0). 

 

Aufgrund ihrer besonders hohen Relevanz werden dabei in der stationären Pflege die Krite-

rien T15 ĂIst der Ernªhrungszustand angemessen im Rahmen der Einwirkungsmºglichkeiten 

der Pflegeeinrichtung?ñ und T18 ĂIst die Fl¿ssigkeitsversorgung angemessen im Rahmen der 

Einwirkungsmöglichkeiten der Pflegeeinrichtung?ñ doppelt gewertet. Demnach erfolgt z.B. 

bereits eine Abwertung der Bereichs- und Gesamtbewertung um eine Note, wenn eines der 

beiden Kriterien mangelhaft bewertet worden ist. 
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Bei Anwendung dieser Regel wird ausgeschlossen, dass Einrichtungen, die bei mindestens 

zwei der Risikokriterien eine mangelhafte Bewertung erhalten, eine sehr gute Note für den 

Qualitªtsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versorgungñ bzw. für das rechnerische Ge-

samtergebnis erreichen. Ferner wird ausgeschlossen, dass Einrichtungen, die bereits bei 

einem der beiden Risikokriterien T15 oder T18 eine mangelhafte Bewertung erhalten eine 

sehr gute Note für den Qualitätsbereich 1 bzw. für die Gesamtbewertung erreichen. Damit 

wird insgesamt sichergestellt, dass die ausgewählten Risikokriterien bei einer mangelhaften 

Bewertung deutlich weniger durch andere personenbezogene oder einrichtungsbezogene 

Kriterien auf Bereichs- und Gesamtebene ausgeglichen werden können. 

 

Ambulante Pflege: 

Analog zur stationären wird für die ambulante Pflege eine zusätzliche Bewertungsregel vor-

geschlagen. Dabei ist zu beachten, dass die definierten Risikokriterien in der ambulanten 

Pflege aus zwei Qualitätsbereichen stammen und die Anzahl der Risikokriterien im Vergleich 

zur Gesamtzahl der Transparenzkriterien größer ausfällt als in der stationären Pflege. Wei-

terhin sollte berücksichtigt werden, dass Diskrepanzen zwischen den Risikokriterien und dem 

Bereichs- und Gesamtergebnis seltener vorkommen als im stationären Bereich. 

 

4.2 Anpassung der Bewertung für zentrale personenbezogene Kriterien 

Die als kurzfristige Änderung der Transparenzvereinbarungen vorgeschlagene zusätzliche 

Bewertungsregel hat zwar Auswirkungen auf die Gestaltung der Noten im Qualitätsbereich 1 

(ambulant auch Qualitätsbereich 2) und das Gesamtergebnis, der Vorschlag hat aber keine 

Auswirkungen auf die Bewertung auf der Kriterienebene. Bei personenbezogenen Kriterien 

wird aber erst relativ spät ein mangelhaftes Ergebnis ausgewiesen, z.B. wird die Note man-

gelhaft für ein Kriterium mit 10 einbezogenen Personen erst dann vergeben, wenn das Krite-

rium bei mindestens 6 Personen nicht erfüllt ist. Dies ist insbesondere im stationären Bereich 

bei den Kriterien T15 ĂIst der Ernªhrungszustand angemessen im Rahmen der Einwir-

kungsmºglichkeiten der Pflegeeinrichtung?ñ und T18 ĂIst die Fl¿ssigkeitsversorgung ange-

messen im Rahmen der Einwirkungsmºglichkeiten der Pflegeeinrichtung?ñ fachlich nicht 

vertretbar, da hier bei jeder einzelnen Person, bei der das Kriterium nicht erfüllt ist, eine er-

hebliche Gefährdung besteht oder bereits ein Schaden eingetreten ist. Daher wird für diese 

Kriterien vorgeschlagen, negative Ereignisse doppelt bei der Berechnung der Kriteriennote 

zu werten. Dies würde z.B. dazu führen, dass sich bei 10 einbezogenen Personen schon bei 

4 negativen Ergebnissen die Note mangelhaft (4,6) für das Kriterium ergeben würde. Darü-

ber hinaus wird empfohlen, in einem weiteren fachlichen Diskurs zu klären, bei welchen wei-

teren Risikokriterien in der ambulanten und der stationären Pflege ebenso verfahren werden 

soll.  
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4.3 Anpassung der Cut-off-Punkte für die Noten 

Aus inhaltlichen Gründen sind die Cut-off-Punkte der Skalenwerte für die Noten entspre-

chend den Anlagen 3 der Transparenzvereinbarungen für die ambulante und die stationäre 

Pflege nicht nachvollziehbar. Beispielsweise ist es nicht vermittelbar, dass Einrichtungen, die 

weniger als die Hälfte der Anforderungen erfüllen, noch ein ausreichendes Gesamtergebnis 

erreichen können. Daher wird vorgeschlagen, die Cut-off-Werte für die Noten zu verändern. 

Insbesondere werden die untere Skalenwertschwelle für die Note sehr gut (8,7 für die Note 

1,4) und die obere Skalenwertschwelle für die Note mangelhaft (< 4,5 für die Note 4,5) als zu 

niedrig angesehen. In Abhängigkeit von einer Veränderung dieser Skalenschwellenwerte 

sind die Spannweiten für die Noten gut bis ausreichend entsprechend neu zu verteilen. 

 

4.4 Modifikation für die Zusammenstellung der Personenstichprobe 

Im Rahmen der vorliegenden Analyse hat sich gezeigt, dass bestimmte personenbezogene 

Kriterien bei weitem nicht in jeder Pflegeeinrichtung erhoben werden können. Diese Proble-

matik zeigt sich besonders im ambulanten Bereich beim Qualitätsbereich 2 Ă rztlich verord-

nete pflegerische Leistungenñ (vgl. Tabelle 6b der Anlage 2 und Fallbespiele). Vielfach kºn-

nen nur ein oder zwei Kriterien bewertet werden, weil die hierzu relevanten Leistungen selte-

ner erbracht werden und darüber hinaus aufgrund der Zufallsstichprobe sehr wenige Perso-

nen einbezogen werden können, bei denen diese Kriterien zutreffen. 

 

Es wird für die ambulante Pflege empfohlen, die Auswahlkriterien für die Zusammenstellung 

der Stichprobenziehung so zu ergänzen, dass die Anzahl der prüfbaren personenbezogenen 

Kriterien erhöht werden kann. Zum einen sollten hierzu in die Prüfung in der Regel Personen 

einbezogen werden, die mindestens an fünf Tagen in der Woche Leistungen nach dem SGB 

XI erhalten. In dieser Stichprobe sollten mindestens zwei Personen enthalten sein (davon 

wenn möglich eine Person mit einer Wundversorgung), bei denen Transparenzkriterien aus 

dem Qualitätsbereich 2 geprüft werden können. Ist dies nicht gewährleistet, sollten alternativ 

Personen in die Stichprobe aufgenommen werden, bei denen eine entsprechende Prüfung 

der Kriterien aus dem Qualitätsbereich 2 möglich ist.  

 

Die Auswertungen und die Fallbeispiele zur ambulanten Pflege haben gezeigt, dass im Be-

reich 2 häufiger eine Bereichsnote auf der Grundlage von einzelnen einbezogenen Personen 

bzw. Kriterien gebildet wird. Es wird daher empfohlen, in den Transparenzvereinbarungen 

eine erforderliche Mindestanzahl von Kriterien festzulegen, die für die Bildung der Bereichs-

note erforderlich ist. 

 

Ob auch für die stationäre Pflege zusätzliche Auswahlkriterien für die Zusammensetzung der 

Zufallsstichprobe einzubeziehender Personen festzulegen sind, sollte in Abhängigkeit zum 

Ergebnis des Forschungsprojektes ĂEntwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beur-
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teilung der Ergebnisqualitªt in der stationªren Altenhilfeñ, das im Auftrag des BMG und des 

BMFSFJ durchgeführt wird, entschieden werden. 

 

4.5 Änderungsbedarf bei einrichtungsbezogenen Kriterien 

Einrichtungsbezogene Kriterien der Transparenzvereinbarungen, die sich auf selbstverständ-

liche strukturelle Anforderungen an stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflege-

dienste beziehen, sollten aus der Bewertung heraus genommen werden, dies gilt für den 

Qualitªtsbereich 4 ĂWohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygieneñ f¿r die stationäre 

Pflege und den Qualitªtsbereich 3 ĂDienstleistung und Organisationñ f¿r die ambulante Pfle-

ge. 

 

Zur stationären Pflege: 

Die folgenden Kriterien sind aus Sicht des Projektteams ĂEvaluationñ der SEG 2 Qualitªts-

merkmale, die bei der überwiegenden Zahl der Fälle von den Pflegeeinrichtungen erfüllt 

werden und die dem Verbraucher in dieser Form keine Entscheidungshilfe für die Auswahl 

eines Heimes bieten: 

 

T57 Wirken die Bewohner an der Gestaltung der Gemeinschaftsräume mit? 
T59 Kann der Zeitpunkt des Essens im Rahmen bestimmter Zeitkorridore frei gewählt 

werden?  
T60 Wird Diätkost, z. B. für Menschen mit Diabetes, angeboten?  
T61 Ist die Darbietung von Speisen und Getränken an den individuellen Fähigkeiten der 

Bewohner orientiert (z. B. wird die Nahrung nur bei tatsächlicher Notwendigkeit 
klein geschnitten oder als passierte Kost serviert)? 

T62 Wird der Speiseplan in gut lesbarer Form bekannt gegeben?  
T63 Orientieren die Portionsgrößen sich an den individuellen Wünschen der Bewohner?  
 

 

¶ Zu T57: Dieses Kriterium gibt dem Verbraucher keine Information über die tatsächliche 
Atmosphäre in den Gemeinschaftsräumen und ist zudem insbesondere an das Vorhan-
densein eines Konzeptes geknüpft. 

¶ Zu T59: Diese Frage ist aufgrund der geringen Anforderungsniveaus fast immer erfüllt 
und hat wegen nicht definierter Zeitkorridore nur sehr geringe Aussagekraft.  

¶ Zu T60: Das Kriterium spielt in der Versorgungsrealität (insbesondere auch bei Diabetes) 
eine untergeordnete Rolle. 

¶ Zu T61: Das Kriterium sollte ausschließlich personenbezogen geprüft werden.  

¶ Zu T62: Das Kriterium ist für die Veröffentlichung nicht geeignet, weil es als rein formale 
Anforderung geprüft wird. 

¶ Zu T63 Das Kriterium bezieht sich hauptsächlich auf das Vorhandensein einer Konzepti-
on. Das Kriterium ist in dieser Form entbehrlich, eine personenbezogene Anwendung 
wird empfohlen. 

 

Weiterhin gilt für die Kriterien T34 und T35: Ein Ausgleich von personenbezogenen Kriterien 

bei der Berechnung der Note für den Qualitätsbereich 1 ĂPflege und medizinische Versor-

gung) durch einrichtungsbezogene Kriterien kann vermieden werden, wenn die einrichtungs-

bezogenen Kriterien T34 ĂSchulung Erste-Hilfe und NotfallmaÇnahmenñ und T35 ĂVerfah-
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rensanweisung Erste-Hilfeñ einem anderen Qualitätsbereich zugeordnet werden. Darüber 

hinaus wird bei Kriterium 34 lediglich das regelmäßige Angebot an Fortbildungen in Erster-

Hilfe und Notfallmaßnahmen geprüft. In dieser Form ist das Kriterium daher für die Informati-

on des Verbrauchers nicht relevant. Aus qualitätsmethodischer Betrachtung ist das Kriterium 

für die Veröffentlichung entbehrlich. Bei Kriterium 35 wird lediglich das Vorhandensein einer 

schriftlichen Regelung geprüft. In dieser Form ist das Kriterium daher für die Information des 

Verbrauchers nicht relevant. Wenn das Kriterium beibehalten werden soll, sollte geregelt 

werden, welche Mindestinhalte Verfahrensanweisungen haben sollen, für welche Notfallsitu-

ationen diese Regelungen zu erstellen sind und über welche Kenntnisse die Mitarbeiter ver-

fügen müssen.  

 

Das Kriterium T55 ĂBeschwerdemanagementñ sollte einem anderen einrichtungsbezogenen 

Bewertungsbereich zugeordnet werden, da es keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der 

sozialen Betreuung und Alltagsgestaltung hat. 

 

 

Zur ambulanten Pflege: 

Die folgenden Kriterien sind aus Sicht des Projektteams ĂEvaluationñ der SEG 2 Qualitªts-

merkmale, die bei der überwiegenden Zahl der Fälle von den Pflegediensten erfüllt werden 

und die dem Verbraucher in dieser Form keine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines 

Pflegedienstes bieten: 

 

T29 Wird durch den Pflegedienst vor Vertragsbeginn ein Kostenvoranschlag über die 
voraussichtlich entstehenden Kosten erstellt? 

T30 Gibt es wirksame Regelungen innerhalb des Pflegedienstes, die die Einhaltung 
des Datenschutzes sicherstellen? 

T31 Gibt es schriftliche Verfahrensanweisungen zum Verhalten der Pflegekräfte in Not-
fällen bei pflegebedürftigen Menschen? 

T32 Werden die Mitarbeiter regelmäßig in Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen ge-
schult? 

T33 Gibt es eine schriftliche Regelung zum Umgang mit Beschwerden? 
T34 Gibt es einen Fortbildungsplan, der sicherstellt, dass alle in der Pflege tätigen Mit-

arbeiter in die Fortbildungen einbezogen werden? 
T35 Ist der Verantwortungsbereich/ sind die Aufgaben für die leitende Pflegefachkraft 

geregelt? 
T36 Ist der Verantwortungsbereich/sind die Aufgaben für die Mitarbeiter in der Haus-

wirtschaft geregelt? 
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¶ Zu T29: Das Kriterium ist an dieser Stelle entbehrlich, weil es nur formal anhand von 
ĂDokumentenmusternñ gepr¿ft wird und weil die Kriterien 38 und 39 (Befragung der Kun-
den) eine konkretisierende Zielrichtung haben. 

¶ Zu T30: Dieses Kriterium kann nur formal geprüft werden und ist aus fachlicher Perspek-
tive für die Bewertung der Qualität eines Pflegedienstes nachrangig. 

¶ Zu T31: Hier wird lediglich das Vorhandensein einer schriftlichen Regelung geprüft. In 
dieser Form ist das Kriterium daher für die Information des Verbrauchers nicht relevant. 
Wenn das Kriterium beibehalten werden soll, sollte geregelt werden, welche Mindestin-
halte Verfahrensanweisungen haben sollen, für welche Notfallsituationen diese Regelun-
gen zu erstellen sind und über welche Kenntnisse die Mitarbeiter verfügen müssen.   

¶ Zu T32: Hier wird lediglich das regelmäßige Angebot an Fortbildungen in Erster-Hilfe und 
Notfallmaßnahmen geprüft. In dieser Form ist das Kriterium daher für die Information des 
Verbrauchers nicht relevant. Aus qualitätsmethodischer Betrachtung ist das Kriterium für 
die Veröffentlichung entbehrlich.  

¶ Zu T33: Eine Information zum Beschwerdemanagement ist für den Verbraucher zwar 
sinnvoll, die Ausfüllanleitung zu diesem Kriterium ist jedoch unklar bzw. bietet kein ein-
deutiges Qualitätsmerkmal für den Verbraucher. Fragestellung und Ausfüllanleitung soll-
ten an die stationäre Transparenzvereinbarung angepasst werden. 

¶ Zu T34: Das Kriterium wird durch mehrere Ausnahmeregelungen (z.B. nicht erforderlich 
bei unstetiger Beschäftigung) in der Ausfüllanleitung ausgehöhlt und ist vor diesem Hin-
tergrund für den Verbraucher von geringem Informationsgehalt. 

¶ Zu T35 und T36: Diese Kriterien sind für die Information des Verbrauchers ungeeignet 
und aus qualitätsmethodischer Betrachtung für die Veröffentlichung entbehrlich. 

 

4.6 Änderungsbedarf bei personenbezogenen Kriterien 

Zur stationären Pflege: 

Zu T6, T13, T16, T24, T27: Um den bürokratischen Aufwand für die Pflegeeinrichtungen zu 

reduzieren, sollten die Kriterien T6 ĂRisikoerkennung Dekubitusñ, T13 ĂErnªhrungsrisiken 

und ïressourcenñ, T16 ĂRisikoerkennung Fl¿ssigkeitsversorgungñ, T24 ĂRisikoerkennung 

Sturzñ, T27 ĂRisikoerkennung Kontrakturñ nur bei den Personen bewertet werden, bei denen 

ein entsprechendes Risiko besteht und nicht bei allen in die Prüfung einzubeziehenden Be-

wohnern. 

 

Zu T15 und T18: Die Kriterien T15 ĂAngemessene Ernªhrungñ und T18 ĂAngemessene 

Fl¿ssigkeitsversorgungñ sollten analog zu anderen Risikokriterien nur bei den Personen be-

wertet werden, bei denen ein Risiko besteht. In der vereinbarten Form werden die Verbrau-

cher irreführend informiert, da die beiden Kriterien auch bei den Bewohnern bewertet wer-

den, bei denen kein Risiko vorliegt und bei denen die Pflegeeinrichtungen daher auch keine 

spezifischen Hilfen erbringen müssen. 

 

Zu T29 und T30: Auf das Kriterium T29 sollte in dieser Form verzichtet werden, weil darüber 

keine qualitative Aussage zum verantwortungsvollen Umgang mit freiheitseinschränkenden 

Maßnahmen getroffen wird. Im Rahmen der Überprüfung des Kriteriums T30 ist darüber hin-

aus die Einbeziehung solcher Bewohner sicher zu stellen, bei welchen die Pflegeeinrichtun-

gen Einschränkungen der Freiheit bereits durch entsprechende Alternativmaßnahmen im 



Evaluation der Transparenzvereinbarung ï Abschlussbericht 52 

Vorfeld vermeiden. Dies betrifft insbesondere die Personengruppe mit "herausfordernden 

Verhaltensweisen" in Verbindung mit Sturzgefährdung.  

 

Zur ambulanten Pflege: 

Zu T12, T13, T14: In den Anlagen 1 und 3 der Transparenzvereinbarungen für die ambulante 

Pflege sollte durch Veränderungen der Kriterienbezeichnungen und Anpassung der Ausfüll-

anleitungen sichergestellt werden, dass die Kriterien T12 ĂDekubitusprophylaxeñ, T13 ĂKon-

trakturprophylaxeñ und T14 ĂMobilitªtñ nach gleichen Anforderungen im Zusammenhang mit 

der Durchführung grundpflegerischer Maßnahmen geprüft werden können.  

 

Zu T3, T6, T10: Bei den Kriterien T3 ĂFl¿ssigkeitsgabeñ, T6 ĂNahrungsaufnahmeñ und T10 

ĂAusscheidungñ ist nicht nachvollziehbar, warum diese allein deshalb erf¿llt sein sollen, wenn 

die Maßnahmen durchgeführt worden sind. Diese Kriterien sollten entweder entfernt werden 

oder mit inhaltlichen Qualitätsmerkmalen verknüpft werden. 

 

Darüber hinaus zeigt die qualitative Analyse der Prüf- und Transparenzberichte in der ambu-

lanten Pflege, dass wichtige Kriterien zur Beratung der Pflegebedürftigen im Zusammenhang 

mit Risiken nicht in den Transparenzvereinbarungen enthalten sind. Diese Kriterien sollten 

ergänzt werden. 

 

4.7 Modifizierung der Befragung 

Die Befragungsergebnisse geben den Verbrauchern keine Hilfestellung zur Auswahl einer 

stationären Pflegeeinrichtung bzw. eines ambulanten Pflegedienstes, weil die Einrichtungen 

sich in diesem Qualitätsbereich kaum unterscheiden lassen. Der Aufwand für die Befragung 

in dieser Form sollte daher deutlich reduziert werden (Kriterienanzahl reduzieren, Stichpro-

bengröße flexibler gestalten); ggf. könnte auch geprüft werden, ob für die Veröffentlichung 

von Prüfergebnissen vollständig auf die Befragung verzichtet werden kann.  

 

4.8 Messung der Lebensqualität bei Demenz 

Alternativ oder ergänzend zur Befragung sollte insbesondere für die stationäre Pflege geprüft 

werden, ob Verfahren in die Prüfung und die Veröffentlichung von Prüfergebenissen inte-

griert werden können, mit denen die Lebensqualität von Menschen mit Demenz erhoben 

werden kann. 

 

4.9 Definition zusätzlicher Ergebniskriterien und Gewichtung dieser Kriterien 

Die vereinbarten Transparenzkriterien für die stationäre und ambulante Pflege enthalten nur 

wenige eindeutige Ergebniskriterien im engeren Sinne. Auf der Grundlage der Ergebnisse 
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des von BMG und BMFSFJ gefºrderten Projekts ĂEntwicklung und Erprobung von Instru-

menten zur Beurteilung der Ergebnisqualitªt in der stationªren Altenhilfeñ, die am Rande 

auch Aussagen zur ambulanten Pflege liefern sollen, könnten weitere Ergebniskriterien in 

den Prüfkatalog aufgenommen werden, die mit einer Gewichtung in die Notenberechnung 

auf Bereichs- und Gesamtebene einfließen könnten oder bei denen negative Ereignisse bei 

der Berechnung der Kriteriennote mit doppelter Wertung einfließen können. 

 

4.10 Weiterführung der Datensammlung 

Um weiterhin einen systematischen Überblick über die Entwicklung der Notenverteilung auf 

Ebene der Kriterien, der Qualitätsbereiche sowie des rechnerischen Gesamtergebnisses zu 

erhalten und im Vergleich dazu auch die übrigen Prüfergebnisse, die nicht Gegenstand der 

Transparenzvereinbarungen sind, bewerten zu können, wird die Fortführung einer regelmä-

ßigen bundesweiten Berichterstattung empfohlen.  


